


�

+ + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangs-

�

+ + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangs-

1. Begrüßung  
Landrat Dr. Karl Schneider	  Seite  3

2. Einführung Gleichstellungsbeauftragte 
im HSK, Bettina Mainzer	 Seite  4 	

3. Presse	 Seite  5 	

4. „Was heißt hier Ehre?“  
Terre Des Femmes, Fachreferentin  
für Frauenrechte im Islam, 
Collin Schubert	 Seite  6

4. Strafrechtlich im Visier: Zwangsverhei-
ratung und „Ehren“mord Rechtsanwältin, 
Berlin, Regina Kalthegener 	 Seite  12

5.  „Du entscheidest,  
wen du heiratest“ 
Podiumsdiskussion	 Seite  24	

6. „Gegen Gewalt im  
Namen der Ehre“	 Seite  26 

Regionalspezifische und – notwendige  
Maßnahmen sowie  Präventionsarbeit 

7. Fazit	 Seite  28	

8. Literaturliste	 Seite  29

					   
		

Sehr geehrte Frau 
Mainzer! Sehr geehr-
te Referentinnen und 
Referenten! Verehrte 
Gäste!

Ich freue mich, Sie 
heute Morgen im großen 

Sitzungssaal des Kreishauses Meschede zur 
Fachtagung „Zwangsheirat, Häusliche Ge-
walt und Ehrenmorde“ begrüßen zu dürfen.

Mit dem vorgenannten Themen-Dreiklang 
befassen sich gerade in der letzten Zeit die 
Medien. Um so mehr begrüße ich es, dass 
abseits einer oft medial vordergründigen 
Betrachtung heute das Thema differenzier-
ter aufgegriffen wird. Mit Ihren Beiträgen 
wollen Sie im Verlaufe des Tages deutlich 
machen, dass es notwendig ist, Aufklärung 
und Prävention zu betreiben. Zu diesem ver-
stärkten Informationsaustausch soll diese 
Fachtagung dienen. 

Beim Thema „Zwangsheirat“, „Häusliche 
Gewalt“ und den auf mich immer irritierend 
wirkenden Begriff „Ehrenmorde“ fällt auf, 
dass nach wie vor statistisch gesicherte 
Zahlen nicht vorhanden sind. Zu hohe Dun-
kelziffern und unklare Definitionen lassen 
erahnen, wie schwer die Situation der be-
troffenen Frauen ist. Fest steht, dass welt-
weit Frauen mit dem Verweis auf die „Ehre“ 
ein selbstbestimmtes und freies Leben ver-
weigert wird – auch bei uns.

Nach traditionellen Vorstellungen hängt die 
Familienehre vom Verhalten der weiblichen 
Familienangehörigen ab. Verhalten sich Ehe-
frau, Tochter oder Schwester nicht gemäß 
dem tradierten Frauenbild, drohen Versto-
ßung oder sogar Tod.

Im Hochsauerlandkreis haben Kreispolizei-
behörde, Beratungs- und Fachstellen die 
Problematik erkannt und arbeiten eng zu-
sammen. Beim Thema „Häusliche Gewalt“ 
wird seit einigen Jahren die Gefahrenlage 

von potentiellen Opfern abgeschätzt, und 
mit der Erteilung von Hausverbot können 
strafrechtliche Aspekte herangezogen wer-
den. Jetzt geht es darum, weitere Handlungs-
perspektiven auch für die anderen Themen 
zu erörtern. So kann die heutige Konferenz 
Sie ermutigen, konsequent über weitere 
Möglichkeiten und auch Forderungen von 
Prävention und Aufklärung nachzudenken. 
Wenn Sie – die Fachöffentlichkeit aus Nord
rhein-Westfalen und Berlin – sich austau-
schen, können diese Erkenntnisse für die 
Praxis wertvoll sein.

Ich bin kein Fachmann, glaube jedoch, dass 
Sie die Tür zu einem Thema aufgestoßen 
haben, bei dessen Problembewältigung Sie 
erst am Anfang stehen. Psychologen, Ermitt-
ler, Richter, Anwälte und Vertreter von Hilfs
organisationen werden künftig noch enger 
kooperieren müssen. Mit Spannung erwarte 
ich auch, wie strafrechtliche Aspekte in die 
Problematik eingebunden werden.

Als Landrat freue ich mich darüber, dass 
Sie heute in Meschede am Kreissitz des  
Hochsauerlandkreises diskutieren. Ich  
werte dies auch als Signal, dass der länd-
liche Raum nicht von regionalspezifischen 
Maßnahmen bei der Präventionsarbeit aus-
geklammert wird. Schließlich handelt es 
sich bei dem Themenkomplex um Gewalt 
in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und 
diese existiert sowohl in Ballungsräumen 
als auch bei uns.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen die Fachkon-
ferenz die Grundlage bietet, mit konkreten 
Ergebnissen für Ihre Arbeit nach Hause zu 
gehen. Dass Sie an einem Tag den „Knoten 
durchschlagen“ können, erwartet wohl nie-
mand - dass Sie jedoch in Ihrer Arbeit ein 
gutes Stück vorankommen, um so mehr.

Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute.  
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Die Initiatorinnen der Fachtagung:  
Christiane Beel, Bettina Mainzer, Sylvia Rogall, Cornelia Benninghoven (Moderatorin) und 
Katja Metzler.		     				             Foto: Aasland
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PRESSE2.
„Zwangsheirat und Ehrenmord – Themen, 
die uns nicht betreffen? Themen, die Be-
standteil einer anderen Kultur, einer an-
deren Lebenswelt sind?“ Bettina Mainzer, 
Gleichstellungsbeauftragte des Hochsau-
erlandkreises, machte in ihrer Einführung 
zur Fachtagung deutlich, dass Migrantinnen 
in Deutschland viel häufiger als allgemein 
bekannt unter dem Damoklesschwert der 
„Ehre“ leben:  Frauen, die sich ihren Partner 
nicht aussuchen durften, Mädchen, die Angst 
vor dem Sommerurlaub und dem Besuch in 
der „Heimat“ haben, weil sie wissen, dass 
sie dort vielleicht das vor Jahren gegebene 
Versprechen ihres Vaters einlösen und einen 

wildfremden Mann hei-
raten müssen.

Widersetzen sich  
diese Frauen, verlet-
zen sie die kollektive 
Ehre der Familie oder 
des Clans. Eine Ehre, 
die die männlichen 
Mitglieder bis aufs 
Blut verteidigen und 
dabei auch den Tod ih-
rer Schwester, Cousine 

oder Tante in Kauf nehmen. 

Bettina Mainzer: „Es ist eine empfindliche 
Ehre, die durch einen Wimpernschlag ver-
letzt werden kann, und der Frauen und 
Mädchen nicht entfliehen können, ohne sie 
zu beschmutzen. Kämpfen sie gegen diese 
überkommenen Traditionen und Bräuche, 
die unter dem Deckmantel religiöser Traditi-
onen und kultureller Normen gepflegt wer-
den, werden sie verfolgt und nicht selten 
getötet.“ 

Die Wertschätzung kultureller Vielfalt darf 
aber keineswegs dazu führen, dass die 
Thematisierung von Zwangsheirat und Eh-
renmord nicht öffentlich diskutiert oder an-
geprangert wird.

„Ein gleichberechtigtes und selbst bestimm-
tes Leben von Frauen gehört zu den grund-
legenden Werten der Gesellschaft. Gerade 
deshalb kann es nicht angehen, dass Frau-
en und Mädchen gegen ihren ausdrückli-
chen Willen verheiratet werden. Zwangshei-
rat ist eine Menschenrechtsverletzung und 
wurde 2001 von den Vereinten Nationen als 
moderne Form der Sklaverei bezeichnet“,  
führte Bettina Mainzer weiter aus und um-
schrieb damit eindeutig Intention und Ziel 
der anstehenden Vorträge, Diskussionen 
und Workshops. 

Gerade Frauen, die sich einer Zwangshei-
rat oder den drastischen Folgen ihres Wi-
derstands stellen müssen, brauchen Un-
terstützung, sei es Beratung, Schutz oder 
eine neue Identität. „Einige in Deutschland 
lebende Migrantinnen haben keinen Zugang 
zu Zeitungen, Büchern und anderen Veröf-
fentlichungen. Sie können sich nur schwer 
gegen die Bedingungen ihrer Lebensum-
stände auflehnen, denn sie erfahren nichts 
über die Rechte oder die Hilfen, die ihnen 
zustehen“, beschreibt Bettina Mainzer die 
zum Teil unwürdigen Umstände, in denen 
Betroffene leben müssen: Häufig sexuell 
ausgebeutet, in der Regel finanziell voll-
ständig abhängig vom Ehemann und ohne 
Schulabschluss. 

Bettina Mainzer forderte die Tagungsgäs-
te dazu auf, die Veranstaltung als ersten 
Schritt auf dem Weg zu betrachten, Frauen 
und Mädchen in Deutschland zu gleichen 
Rechten zu verhelfen: „Als Multiplikatoren 
in unterschiedlichsten beruflichen Zusam-
menhängen sollten wir als Informations-
quelle und Anlaufstelle fungieren, um über 
mögliche Hilfsangebote und Alternativen 
aufzuklären.“

2. Einführung

Bettina Mainzer 
Gleichstellungsbeauftragte im Hochsauerlandkreis
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3.
Die Organisation Terre Des Femmes hat mit 
breit angelegten Öffentlichkeitskampagnen  
unter dem Motto „NEIN zum Verbrechen im 
Namen der Ehre“ und „Stoppt die Zwangs-
heirat“ eine Diskussion in Deutschland an-
gestoßen, die lange Zeit mit einem Tabu 
belegt war. „Lange Zeit war unser Leitbild 
Multikulturalität. Es gab Berührungsängste. 

Wir glaubten, es sei 
mit dem Respekt 
vor anderen Kul-
turen unvereinbar, 
uns in deren private 
Angelegenheiten ein
zumischen. Weil jun-
ge Frauen oft nicht 
wagten, sich von 
außen Hilfe zu ho-
len, geschahen Men

schenrechtsverletzungen hinter geschlos-
senen Türen. Erst seit dem Mord an Theo 
van Gogh in Holland, dem exemplarischen 
Fall Hatun Sürücü in Berlin und seitdem 
betroffene Frauen ihr Schicksal öffentlich 
machten, geriet das Thema auch ins Blick-
feld der Medien“, sagte Collin Schubert in 
ihrem Vortrag. 

Terres Des Femmes versteht sich als Öffent-
lichkeits- und Lobby-Organisation, doch 
konfrontiert mit Hilferufen über die Hotline 
für Notfälle arbeitet Terre Des Femmes inzwi-
schen auch als Schaltstelle für Betroffene. 
Die Mitarbeiter führen intensive Gespräche 
und leiten an Beratungsstellen, Psycholo-
ginnen, Rechtsanwältinnen und anonyme 
Wohneinrichtungen weiter. Collin Schubert: 
„Es meldeten sich allein im letzten Jahr 191 
Migrantinnen über unsere Hotline für Not-
fälle - Tendenz steigend. Die jungen Frauen 
stammen aus dem  Iran, Nordafrika, haupt-
sächlich aus der Türkei und leben teilweise 
schon viele Jahre in Deutschland. Sie sind 

von häuslicher, oft sexualisierter Gewalt oder 
Zwangsheirat betroffen; manchmal sogar von 
Ehrenmord bedroht. Manche Mädchen befin-
den sich auf der Flucht, für wieder andere 
rufen der Freund oder die Lehrerin an.“

Gängige Klischees über Migrantinnen  
vermeiden

Einem Klischee trat sie dabei entschieden 
entgegen: Seit das Thema in den Blick der 
Öffentlichkeit gerückt ist, sei auch die Ge-
fahr einer einseitigen, manchmal sogar po-
pulistischen Behandlungsweise gestiegen: 
„Es ist nicht leicht, hier einen klaren Blick 
zu behalten. Ich möchte offen sein, aber 
nicht die gängigen Klischees über die Mig-
rantinnen bedienen. Nicht jede zweite Mig-
rantin ist Opfer patriarchalischer Strukturen. 
Die Lebensführung von Migrantenfamilien 
ist sehr verschieden. Viele Frauen sind er-
folgreiche Kulturpendlerinnen. Sie sind 
längst Teil unserer Gesellschaft geworden. 
Und das alles ist für sie so selbstverständ-
lich, dass sie nicht mit dem Schild ich bin 
gut integriert an die Öffentlichkeit gehen. 
Daneben existiert aber eine andere Welt. 
Oft in ethnisch abgeschotteten communities 
großer Städte, wo schon 6-jährige Mädchen 
ein Kopftuch tragen und später akzeptieren 
müssen, dass ihre Eltern  den Bräutigam 
auswählen. Hier leben die Importgelins, die 
jungen Frauen, die aus der Türkei zur Heirat 
nach Deutschland geholt wurden. Sie spre-
chen kein Deutsch und kennen die westliche 
Gesellschaft kaum.  In der fremden Familie  
leben sie oft völlig isoliert und abhängig.  
Um dieses Milieu geht es.“

Collin Schubert macht unter anderem eine 
verfehlte Integrationspolitik mit Beginn der 
60-er Jahre für die Entstehung sogenannter 
Parallelwelten verantwortlich, in denen pa-
triarchalische Strukturen für die Verankerung 
und Pflege eines veralteten Frauenbildes 

sorgten. „Auch die Entwurzelung in der Mig-
ration, die steigende Arbeitslosigkeit führten 
zum Rückzug aus der Mehrheitsgesellschaft, 
die von manchen als fremd und bedrohlich 
wahrgenommen wurde: die mitgebrachten 
Werte waren hier nicht erwünscht, mit den 
neu vorgefundenen konnten sich viele nicht 
identifizieren. Dieser Konflikt wurde zum In-
tegrationshemmnis auch für die Kinder der 
Einwanderergeneration: Heute greifen gera-
de junge Menschen der zweiten und dritten 
Einwanderungsgeneration auf Traditionen 
zurück, die in den Heimatländern der Eltern 
vielleicht schon obsolet geworden sind“, so 
Collin Schubert in ihrem Vortrag. Viele junge 
Männer, mit niedrigem Bildungsstand und 
wenig Selbstwertgefühl pflegen bewusst 
eine Kultur der Abgrenzung und orientieren 
sich stärker als ihre Eltern an traditionellen 
Geschlechterrollen. 

Collin Schubert illustrierte dies in ihrem 
Vortrag mit dem Fall Semra:
Semra war 15 Jahre alt, als sie  von zu 
Hause weglief und in eine Kriseneinrich-
tung flüchtete, um einer angedrohten 
Zwangsheirat mit ihrem Cousin Cengiz zu 
entkommen. Vier Jahre zuvor war ihre Mut-
ter gestorben. Der Vater hatte einen Monat 
später neu geheiratet. Es gab viel Streit mit 
den Eltern. Semra schreibt auf, warum sie 
weggelaufen ist:

„Ich war wie eine Putzfrau zu Hause, ich 
durfte nichts machen, ich hatte keine Frei-
heit... Nur putzen und auf meine Geschwis-
ter aufpassen oder mal Fernsehen. Ich 
konnte mit niemandem über meine Pro-
bleme reden, ich war immer allein, obwohl 
so viele mit mir leben.  Als ich 13 war wurde 
ich mit meinem Cousin telefonisch verlobt, 
obwohl ich nicht wollte, aber keiner hat mir 
zu gehört, es musste so sein, weil mein Va-
ter sich nicht vor seiner Familie blamieren 
wollte. Es war ihm egal dass ich sagte: Ich 
will nicht heiraten, weil ich 15 bin und noch 
nicht ans Heiraten denken kann.“ 

Semra blieb nur  2 Wochen in der Krisen-
einrichtung. Während dieser Zeit waren der 
Vater und seine Familie dauernd beim Ju-

gendamt und beim Jugendnotdienst, um 
Semra zurückzuholen. Der Vater weinte, 
flehte, drohte sich mit Benzin zu übergie-
ßen, wenn er seine Tochter nicht zurückbe-
käme. Die Kollegin vom Jugendamt sah sich 
zu einem schnellen Elterngespräch gemein-
sam mit Semra gezwungen, um diesem ar-
men Vater eine Chance zu geben, aber die 
Familie machte in dem Gespräch nur Druck, 
Semra müsse nach Hause kommen. 

Nur unter Polizeischutz konnte Semra in die 
Kriseneinrichtung zurückkehren und schrieb 
dort auf einen Zettel, was sie für eine Rück-
kehr bräuchte. Sie schrieb:

Ich will wie ein Mensch leben

Ich will nicht Cengiz heiraten

Ich will Liebe von meinem Vater

Ich will dass meine Schwester nicht so be-
handelt wird wie ich

Wenn das alles nicht passiert, bleibe ich 
nicht zu Hause, aber wenn das alles pas-
siert bleibe ich zu Hause“

In einer schriftlichen Erklärung beim Jugend-
amt unterschrieben der Vater und der Bru-
der: „Semra wird in den Haushalt des Bru-
ders entlassen... Türkei-Besuche von Semra 
finden nur auf eigenen Wunsch statt“

Semra vertraute dem Vater, der ihr auch 
versprochen hatte, den Cousin nicht heira-
ten zu müssen, verließ gegen den Rat der 
Betreuerinnen die Kriseneinrichtung und 
zog zu ihrem Bruder. 

Sie wohnte nur kurze Zeit dort. Keine der 
Versprechungen, die der Vater so herz-
zerreißend dem Jugendamt gegenüber 
gemacht hatte, wurde eingehalten. Das 
Jugendamt hat dies auch nicht überprüft. 
Schon nach 4 Wochen wurde Semra in die 
Türkei verschleppt und musste dort den 
Cousin Cengiz heiraten. Das Paar kam an-
schließend nach Deutschland zurück. Die 
jüngere Schwester berichtete, dass Semra  
von ihrem Mann dauernd geschlagen wurde 
und sehr unglücklich war. Deshalb suchte 
sie sich mit ihrer damals einjährigen Toch-
ter eine eigene Wohnung und reichte die 

3. Collin Schubert, Dipl.-Psychologin und  
Fachreferentin für Frauenrechte im Islam bei Terre Des Femmes

„Was heißt hier Ehre“  
Migrantinnen zwischen Integration und Parallelgesellschaft
TERRE DES FEMMES und Verbrechen im Namen der Ehre
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Scheidung ein. Ihr Vater hat sie daraufhin 
verstoßen. Sie galt als Schlampe. 

Cengiz hatte nach der Scheidung ein regel-
mäßiges Besuchsrecht mit seiner Tochter, 
aufgrund seiner Gewalttätigkeiten aller-
dings nur im Beisein einer Aufsichtsperson 
und nur  im Jugendamt. Bei einer solchen 
Begegnung stach er Semra vor aller Augen 
nieder. 

Semras Schwester glaubt, dass der Mord 
geplant war, beweisen ließ sich das nicht. 
Cengiz, der Täter und frühere Ehemann, 
wurde zu 12 Jahren Haftstrafe verurteilt. 

Collin Schubert: „Hier wird eine groteske 
Doppelmoral deutlich: Die Tochter hat den 
Mut, sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen. 
Ihr selbstbestimmtes Handeln beschädigt 
die Ehre der Familie, die allein durch einen 
Mord wieder hergestellt werden kann. „Die 
Schande abzuwaschen ist keine Schande“, 
so rechtfertigte ein Vater aus dem Libanon 
den Mord an seiner Tochter.

Namus - die Ehre

Die Ehre ist in einer traditionell-patriarcha-
lischen Gesellschaft das höchste Gut, das 
eine Familie besitzt. „Für uns ganz normale 
Dinge werden als Frage der Ehre gesehen.  
Ein türkisches Sprichwort sagt: Es ist besser 
das Leben zu verlieren als die Ehre.  Eine 
Familie, die ihre Ehre verloren hat, wird 
ausgeschlossen. Das heißt, in einer Gesell-
schaft, in der die Gemeinschaft alles gilt, 
den sozialen Tod zu erleiden“, führte Collin 
Schubert aus. Sie benannte drei türkische 
Begriffe mit unterschiedlichen Ehrbezeich-
nungen: 1. Seref, das Ansehen der Männer 
in der Gesellschaft; 2. Sayghi, ein Ehrbegriff, 
der die hierarchischen Strukturen innerhalb 
der Familie betrifft; 3. Namus, der wich-
tigste Ehrbegriff, der die Beziehungen der 
Geschlechter untereinander im sittlichen Be-
reich regelt und Mann und Frau unterschied-
liche Rollen zuweist. „Ein Mann hat Namus, 
wenn er die sexuelle Integrität der Frauen 
seiner Familie schützen kann. Dazu muss er 
sie ständig unter Kontrolle halten. Die Ehre 
des Mannes ist aktiv.

Eine Frau hat Namus, wenn sie gehorsam 
und zurückhaltend ist und mit ihrem sitt-
lich einwandfreien Verhalten, vor allem mit 
dem Fetisch der Jungfräulichkeit, die Ehre 
der männlichen Familienmitglieder aufrecht 
erhält. Ihre Ehre ist passiv.  

Freizügiges Benehmen ist ihr verboten. 
Schon die Kleidung muss das signalisie-
ren. In Afghanistan die Burka, im Iran der 
Tschador, hier vielleicht das Kopftuch und 
der lange Mantel, unter dem sie ihre Reize 
versteckt,  soll allen zeigen: schaut her, ich 
bin eine anständige Frau. Es gibt ein Re-
gelwerk von Vorschriften, dem Frauen in 
ihrer jeweiligen Gesellschaft unterworfen 
sind. Dabei werden sie nicht nach eigenen 
Lebensentwürfen gefragt. Es ist nicht nur 
eine Frage der Bildung – es zieht sich durch 
alle Schichten. Widersetzt sich eine junge 
Frau den Normen, muss sie mit drastischen 
Konsequenzen rechnen, die vom Ausschluss 
aus der Familie bis zum Mord gehen. Die 
Form der Bestrafung wird im Familienrat 
ausgehandelt. Im „klassischen Fall“ findet 
sie gesellschaftliche Anerkennung, denn die 
Männer haben gezeigt dass sie in der Lage 
sind, die Familienehre zu verteidigen.“

Der Koran und die Frauen

Obwohl der Islam häufig neben anderen 
Faktoren auch zur Begründung für häusliche 
Gewalt herangezogen wird, sind Zwangshei-
rat und Ehrenmorde nicht durch den Koran 
legitimiert. Allerdings unterliegt der Koran 
seit Jahrhunderten der Interpretation durch 
männliche Gelehrte. So gibt es Verse im Ko-
ran, die die Ungleichheit von Männern und 
Frauen ausdrücken. Der Prominenteste von 
ihnen spielt für das islamische Recht, die 
Scharia, eine zentrale Rolle: Sure 4 Vers 
34 (in der Übersetzung des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland):

Die Männer stehen über den Frauen, weil 
Allah die einen vor den anderen begabt 
hat. Darum sind tugendhafte Frauen gehor-
sam und verschwiegen. Und jene, deren Wi-
derspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, 
meidet sie im Ehebett und schlagt sie.  

Collin Schubert: „Problematisch ist, dass 
die Aussagen des Koran auch heute als 
Richtschnur für das Leben gläubiger Mus-
lime sind. Die Äußerungen des Propheten 
gelten nicht als seine Lehrmeinung, sondern 
als das unverfälschte Wort Gottes, das buch-
stabengetreu befolgt werden muss. Es liegt 
nun an den religiösen islamischen Organi-
sationen und Verbänden in Deutschland, 
die Balance zu finden zwischen dieser Form 
von Glauben (der sich auf der Grundlage der 
Scharia bewegt) und den Rechtsordnungen 
westlicher Länder, in denen die Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen veran-
kert ist.“ Sie setzt auf die Arbeit islamischer 
Frauenrechtlerinnen und Theologinnen, die 
einen „Gender Jihad”, die Neuinterpretation 
des Koran aus feministischer Sicht fordern.

Sozialisation

Collin Schubert machte in ihrem Vortrag 
auch die Erziehungsvorstellungen in kon-
servativ-traditionellen Einwandererfamilien 
indirekt  für die Gewalt an Mädchen und 
Frauen verantwortlich. „Jungen haben einen 
höheren sozialen Stellenwert, schon weil sie 
zum zukünftigen Familienvorstand bestimmt 
sind. Mädchen gelten als Bürde, denn man 
muss sie beschützen und einen passenden 
Ehemann für sie finden.“ Sie bezog sich 
dabei auf eine Studie von Bernhard Nauck 
(1999: Familiäre Einflüsse auf Sozialisati-
onsprozesse), die von einer Hierarchisie-
rung der Erziehung ausgeht. An erster Stelle 
stehe die Behütung, an zweiter folge die 
Umsetzung eines autoritären Erziehungsstils 
und an letzter Stelle rangierten liberale Ein-
stellungen von Eltern den Wünschen ihrer 
Kinder gegenüber. Collin Schubert führte 
außerdem aus, dass die Erziehung von Jun-
gen und Mädchen bis zum vierten Lebens-
jahr gleich und frei erfolge. 

„Danach wird die Individualität des Kindes 
unterdrückt, weil es nicht als Einzelwesen 
gesehen, sondern für die Gemeinschaft er-
zogen wird. Dieses Familiendenken hat zwei 
Seiten: es gibt Geborgenheit und Schutz, 
wenn man sich innerhalb der Normen be-
wegt, bedeutet aber auch: „du gehörst 

uns“. Ab dem 6. Lebensjahr verläuft die 
Erziehung geschlechtsspezifisch: Mädchen 
werden von den Müttern erzogen, die Söh-
ne werden von den Vätern im männlichen 
Aufgabenbereich unterwiesen. Sie müssen 
sich von der Mutter lösen und lernen, weib-
liche Autorität zu missachten (besonders 
ausgeprägt, wenn Jungen Gewalt in Fami-
lien miterleben)“, so Schubert, „vor allem 
auf sexuellem Gebiet lernt ein Junge, seine 
Wünsche als legitim anzusehen.  Sie wer-
den zu kleinen Paschas erzogen. Wenn sie 
dann außerhalb der Familie mit der Realität 
konfrontiert werden, kommt es zum Absturz 
ihres Selbstwertgefühls. 

Jungen haben oft eine geringe Frustrations
toleranz, sie reagieren auf Verbote mit  
aggressivem Verhalten, vor allem gegenüber 
Mädchen und Frauen, die in der Hierarchie 
weiter unten stehen.“

Das Erziehungsideal für Mädchen ziele da-
gegen darauf ab, sie zu gehorsamen Ehe-
frauen und Müttern zu machen. Autonomie 
sei nicht gefragt. Loslösungsprozesse wür-
den teils argwöhnisch begleitet und notfalls 
mit Gewalt unterbunden. Schubert: „Häufig 
ist den Eltern nicht bewusst, dass sie die 
Grundrechte der jungen Frauen verletzen. 
Damit ich nicht falsch verstanden werde, 
möchte ich noch einmal betonen, dass ich 
ausschließlich von konservativen, patriar-
chalischen Familienstrukturen spreche. Wir 
alle kennen Zuwandererfamilien, die liberal 
und offen sind. Sie wünschen sich für ihre 
Töchter mehr Aufstiegschancen und mehr 
Bildung als sie selbst es hatten. Der Graben 
verläuft also nicht nur zwischen Zuwander-
ern und Mehrheits-Gesellschaft, sondern er 
geht mitten durch die türkische community. 
Auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft 
trägt Verantwortung für den Ist-Zustand. Die 
Pisa-Studie belegt, wie sehr das starre drei-
gliedrige Schulsystem in Deutschland Mig-
rantenkinder benachteiligt.“

Erzwungene Ehen: „Gute Mädchen bleiben in 
der Familie, die Schlechten gibt man Fremden“

In Deutschland gibt es im wesentlichen drei 
Formen, Ehen zu erzwingen. Mädchen, die 
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in Deutschland aufgewachsen sind, werden 
von ihren Eltern oft in den großen Ferien in 
der Heimat verheiratet. Ihnen wird der Pass 
abgenommen. Kehren sie nach sechs Mona-
ten nicht nach Deutschland zurück, verlieren 
sie ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland.

Türkische Mädchen werden nach Deutsch-
land geholt, um mit einem jungen in 
Deutschland aufgewachsenen Mann verhei-
ratet zu werden. Collin Schubert: „Scheinbar 
suchen immer mehr  Männer ein unverdor-
benes Mädchen aus dem Heimatland und 
kein Mädchen das schon verwestlicht  ist. 
Die traditionelle Familie soll durch kulturell 
reine Frauen regeneriert werden. Diese  Im-
portbräute leben zwei  Jahre in Abhängig-
keit von ihrem Ehemann und seiner Familie, 
denn sie haben kein eigenständiges Aufent-
haltsrecht.“

Junge Männer - häufig Verwandte der Familie 
- werden nach Deutschland geholt,  um sie 
mit hier aufgewachsenen Mädchen zu ver-
heiraten. Collin Schubert: „Oft erschreckend 
junge Frauen dienen als Einwanderungsti-
cket. Sie müssen mit Männern zusammen 
leben, die traditionell  aufgewachsen sind 
und voraussetzen, dass ihre Wertvorstel-
lungen auch in Deutschland gelten. Viele 
Mädchen müssen nach der Heirat die Schu-
le oder Ausbildung abbrechen und werden 
in eine frühe Mutterschaft gezwungen.“ Die 
vielfältigen Probleme, die Isolation, der jun-
ge Frauen durch eine Zwangsheirat ausge-
setzt sind, führen in vielen Fällen bei ihnen 
zu schweren psychosomatischen Erkran-
kungen oder Suizidversuchen. Manche sind 
lebenslang traumatisiert.

Collin Schubert wies in ihrem Vortrag darauf 
hin, dass man Familien, die Ehen arrangie-
ren oder erzwingen, nicht primär niedere 
Absichten unterstellen könne. Die Ehe habe 
sogar einen hohen Stellenwert in traditio-
nell-islamischen Gesellschaften. „Doch über 
das religiöse Gebot des guten Verheiratens 
hinaus will man in patriarchalischen Gesell-
schaften durch Heirat vor allem Familien 
zusammen führen, Geschäftsverbindungen 
festigen. Heute spielen der Brautpreis oder 

die Möglichkeit, dauerhaft in westlichen 
Ländern zu leben, eine wichtige Rolle. 
Manchmal wird auch versucht, ein Mädchen 
durch Heirat zur Räson zu bringen: Ehe als 
Disziplinierungsmaßnahme.“

Politischer Islam und sein Einfluß auf Frauen

Collin Schubert führte aus, dass es zwi-
schen dem politischen Islam und dem Islam 
als Religion eine klare Trennung gibt. „In-
dem der politische Islam ein patriarchales 
und antidemokratisches Weltbild verbreitet, 
den Westen als moralisch dekadent verach-
tet, konterkariert er letztlich alle Integrati-
onsbemühungen.“ Nach dem politischen 
Islam werden Mitglieder islamischer Orga-
nisationen aufgefordert, nach den Regeln 
der Scharia zu leben, die kein verbindliches 
Gesetz, sondern ein interpretierbarer Text 
ist. „Die Scharia benachteiligt Frauen in 
den Bereichen Erbrecht, Scheidungsrecht, 
Zeugenaussagerecht usw. Sie wird vor allem 
im Familienrecht angewendet. Es muss un-
missverständlich klar gemacht werden, dass 
es in einem demokratischen Land nicht 
möglich ist, nach den Regeln der Scharia zu 
leben“, so Schubert. Dennoch werde immer 
wieder ein Versuch unternommen, sie auch 
im Westen zu implementieren wie kürzlich 
in Schweden, in Holland oder in Kanada. 
Nur durch große Anstrengungen von Frau-
enrechtsgruppen sei dies dort verhindert 
worden. 

Auf Buchmessen, in speziellen Moscheen 
und auf Internetseiten werde einschlägige 
Literatur verbreitet. So zum Beispiel von 
deutschen Konvertiten, vom Leipziger Iman  
Hassan Dabbagh oder der Galionsfigur der 
islamistischen Bewegung, dem Scheich 
und Gelehrten Yussuf Al Quaradawi, der in 
Deutschland auch gern gehört und gelesen 
wird. Schubert: „Seine Aussagen zur Frau-
enfrage sind unerträglich: Frauen sollen ein 
traditionelles Leben führen, dazu gehört 
die islamische Bekleidung (in diesem Kon-
text auch Kopftuch als politisches Symbol), 
Hausfrau und Mutterrolle. Eine aufmüpfige 
Frau darf auch mit kleinen Schlägen  (Klap-
sen!) gezüchtigt werden.“ Hadayatullah 

Hübsch, ein deutscher Konvertit, (Presse-
sprecher Ahmadiyya) schreibt in Rechte und 
Pflichten der Frauen im Islam 2004: „Frauen 
sollen um des lieben Friedens willen nur ei-
nen Beruf mit Zustimmung des Ehemannes 
ergreifen. Die Ehefrau hat die Pflicht, ihrem 
Mann in allem zu gehorchen. “ 

Problematisch sei es, dass diese Gruppen 
auf mehr Einfluss in unserem Rechtsstaat 
drängten. Ein gutes Beispiel seien  die vie-
len Bescheinigungen, die muslimische Schü-
lerinnen vom Sport- oder Biologieunterricht 
befreien sollen. „Meiner Ansicht nach wird 
an Schulen viel zu indifferent damit umge-
gangen. An einigen Schulen wird sogar ein 
vorauseilender Gehorsam praktiziert.“ Zum 
Beispiel wenn muslimischen Eltern schon 
bei der Einschulung ihrer Töchter signali-
siert wird, dass es damit einmal keine Pro-
bleme geben würde.

Eine große Gefahr sieht Collin Schubert 
auch in der Tatsache, dass viele Frauen 
im politischen Islam als Akteure auftreten. 
„Gerade gebildete junge Frauen glauben, 
sich ein Stück weit emanzipieren zu kön-
nen, wenn sie innerhalb ihrer Organisation 
eine Funktion übernehmen. Sehr eloquent 
und schlagfertig trifft man sie bei Dialog-
veranstaltungen als Referentinnen oder im 
Publikum, wo sie gern Differenzen klein re-
den und Konfliktpunkte herunter spielen“, 
so Schubert. Sie prägten unsere Meinung, 
wenn sie scheinbar authentisch und aus 
Frauenperspektive über ihren Glauben und 
die positiven Seiten der Scharia berichten. 

Collin Schubert fordert deshalb: „Weil der 
politische Islam die Emanzipation von Mig-
rantinnen behindert,  ist es nicht sinnvoll, 
hier eine Appeasement-Haltung zu prak-
tizieren. Neben dem praktizierten Dialog 
brauchen wir auch eine Auseinandersetzung 
über Werte, die nicht verhandelbar sind. 
Menschenrechte sind unteilbar. Und durch 
keine Ideologisierung von Religion oder Tra-
dition kann legitimiert werden, dass Frauen 
zu Opfern von Gewalt werden.“

Lösungsansätze: Was muss die deutsche 
Gesellschaft, was muss die Migrationsge-
sellschaft tun?
Collin Schubert machte deutlich, dass es 
ein Zusammenspiel vieler Akteure und Maß-
nahmen  geben muss, um Migrantinnen auf 
ihrem Weg in die plurale Gesellschaft  zu 
unterstützen.

Dies fange auf der Bundesebene an, wo 
endlich über alle Parteien hinweg Einigkeit 
herrsche, dass Deutschland ein Einwande-
rungsland ist. „Integrationsgipfel und Is-
lamkonferenz setzen Zeichen. Dem müssen 
Taten folgen“, so Schubert weiter und fügte 
an: „Menschen, die hierher kommen müs-
sen die deutsche Sprache lernen, um nicht 
in Parallelwelten abzudriften.“ Sie fordert 
Deutschkurse schon ab dem Kindergarten 
und die Einbindung von Müttern, die an 
Deutsch- und Integrationskursen teilnehmen 
sollen. Außerdem müssten die Bedingungen 
für Beratungsstellen und anonyme Schutz-
einrichtungen verbessert werden. Wichtig sei 
die Arbeit in Schulen. Sie forderte Fortbil-
dungen für alle, die im interkulturellen Be-
reich tätig sind, um sie für die spezifischen 
Probleme von Frauen mit Migrationshinter-
grund zu sensibilisieren. Aber auch das zivil-
gesellschaftliche und ehrenamtliche Engage-
ment sei wichtig.

„Diese Aufgaben müssen wir aber gemein-
sam mit den Migrantinnen stemmen. Nicht 
über sie reden, sondern mit ihnen arbeiten.“ 
Dazu gehöre auch, dass religiöse Organisa-
tionen sich gegen alle Formen von Gewalt 
an Frauen aussprechen müssen. Dieses Plä-
doyer müsse sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch in den Gemeinden stattfinden.

Abschließend sagte Collin Schubert: „Ich 
habe die Vision von einer zukünftigen Ge-
sellschaft und zwar, dass alle Menschen 
unter dem Dach von Demokratie ihre kultu-
relle Vielfalt leben können. Das Grundgesetz 
steht für Toleranz, zeigt aber auch Grenzen 
auf, die von allen respektiert werden müs-
sen. Die Autorin Serap Cileli formuliert es so: 
Die Vergangenheit können wir nicht mehr 
ändern. Die Zukunft schon. Der Schlüssel 
dazu liegt in der Gegenwart.“
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4.
I. Zwangsverheiratung

Für den Begriff der Zwangsheirat gibt es ver-
schiedene Definitionsversuche. Die kürzeste 
lieferte Dr. Necla Kelek anlässlich der Anhö-
rung im Familienausschuss des Deutschen 

Bundestages im Sommer 
dieses Jahres1: „Zwangs-
heirat ist eine Folge des 
Zwangs in die Ehe“. Nach 
Amnesty International ist 
Zwangsheirat eine „Ehe, 
die ohne eindeutige Zu-
stimmung von beiden 
Partnern geschlossen 
wird oder deren Zustim-
mung durch Nötigung, 
sozialen und psychischen 

Druck oder emotionale Erpressung zustande 
gekommen ist.“ Im Vorfeld des Gesetzesent-
wurfs, der momentan auf Bundesebene dis-
kutiert wird, kristallisierte sich als Definition 
eine Formulierung der Ausländerbeauftragten 
der Landesregierung Baden-Württemberg 
von 2004 heraus. Danach spricht man von 
Zwangsheirat, „wenn mindestens einer der 
zukünftigen Ehepartner durch die Anwen-
dung von körperlicher oder psychischer Ge-
walt zur Ehe gezwungen wird.“ 

Unklar blieb bisher, ob jede „arrangierte“ 
Ehe eine Zwangsheirat ist. Hierzu gibt es 
nach wie vor unterschiedliche Meinungen. 
Die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Mer-
kel, hatte das Thema Zwangsheiraten im 
Wahlkampf im Jahr 2005 zur Chefinnensache 
erklärt. Es wurde im Koalitionsvertrag wie 
folgt festgeschrieben:  „Zur Prävention und 
Bekämpfung von Zwangsverheiratungen 
sollen die Rechtstellung der Betroffenen 
verbessert, Betreuungs-, Beratungs- und 
spezifische Hilfsangebote sowie Präventions
maßnahmen ausgebaut werden“ (Koalitions-
vertrag CDU, CSU, SPD – 11.11.2005, S. 120). 

Zwangsheirat ist ebenfalls ein Thema in den 
Arbeitsgruppen, angesiedelt beim Bundes-
ministerium der Justiz (BMJ),  zur Erstel-
lung eines Nationalen Integrationsplans. 
Dieser soll im Frühsommer 2007 durch die 
Bundeskanzlerin vorgestellt werden. Ich 
vertrete Terre Des Femmes in der AG 4,  
UAG 1 „Integration durch Recht; Partizipation“. 
Morgen tagt diese UAG wieder im BMJ.

Zwangsverheiratung ist seit ungefähr drei 
Jahren regelmäßig in den Medien. Dabei 
wurde allerdings ein Problembereich bisher 
kaum beachtet: die Problematik der Zwangs-
verheiratung von schwulen und lesbischen 
MigrantInnen. Er spielte weder explizit in 
der Suche nach einer einheitlichen Defini-
tion, noch bei den Beratungen eine Rolle. 
Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt 
thematisiert wurde. Es ging grundsätzlich 
um den Zwang in eine Ehe. Besondere Le-
benssituationen oder sexuelle Orientierung 
waren bisher kein Thema, obwohl es – je 
nach Heimatland – lebensgefährliche Fol-
gen haben kann (z.B. Iran Todesstrafe). Im 
Blickfeld waren überwiegend Mädchen und 
Frauen und weniger, wenn gar nicht, junge 
Männer.

Zwangsverheiratung ist  
Menschenrechtsverletzung

Zwangsheirat ist eine Menschenrechtsverlet-
zung. Es wird das Recht der betroffenen Per-
son auf selbst bestimmte Heirat, persönliche 
Freiheit, körperliche Unversehrtheit und ihre 
Menschenwürde verletzt. Zwangsheiraten 
wurden auf der Weltfrauenkonferenz in Pe-
king 1995  als Menschenrechtsverletzungen 
verurteilt und auf der Konferenz „Peking+5“ 
und in den „Peking+10“ Analysen im Jahr 
2005 kritisiert. Bereits 2001 wurde auf UN-
Ebene festgestellt, dass Zwangsverheiratung 
eine Form von Sklaverei ist. Menschenrechte 
sind unteilbar und universell gültig. Es sind 

keine Gedanken aus dem 20. Jahrhundert 
und keine westlichen Wertvorstellungen. 
Das Recht auf freie Wahl des Ehepartners/
der Ehepartnerin – nicht die Pflicht! – ist 
in mehreren völkerrechtlichen Verträgen ver-
ankert. Grundlage ist Art. 1 und Art. 16 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
vom 10. Dezember 1948, die völkerrecht-
liches Gewohnheitsrecht geworden ist und 
Grundlage fast aller bestehenden internati-
onalen Verträge für die UN Staatengemein-
schaft. Dieser gehören alle Staaten in der 
Welt, in denen Zwangsverheiratung  noch 
gesellschaftliche Realität ist, an.  Das sind 
nach Kelek wenigstens 52 islamisch ge-
prägte Staaten. 

Zwangsverheiratung und das  
Kulturargument

Der nigerianische Literaturnobelpreisträger 
Wole Soyinka sagte anlässlich seiner Rede2 
am 29. April 1998 in Bonn bei der Men-
schenrechtstagung des Forum Menschen-
rechte: „Kultur hat viele Gesichter, und wir 
können aus der gleichen Matrix Argumente 
und Strategien gewinnen sowohl für die Er-
niedrigung als auch für die Erhöhung von 
Menschen, für ihre Versklavung oder ihre 
Befreiung…“. „Wir werden auch daran er-
innert, dass die Ansprüche überlieferter 
Sitten ziemlich trügerisch und an selektive 
Interessen gekoppelt sein können, die zur 
Wohlfahrt anderer Bereiche innerhalb der 
gleichen Gemeinschaft in Widerspruch ste-
hen…“. Hierzu gehören nach Auffassung von 
Wole Soyinka auch die Fragen nach den 
jeweiligen Rollenzuweisungen in einer Ge-
sellschaft, auch Zwangszuweisungen, durch 
einen Teil der Gesellschaft an die anderen. 
Kinderheirat zum Beispiel sei eine Form 
von Missbrauch von Menschen, die sich auf 
„Kultur“ berufen. 

Zwangsverheiratung: Ausmaß und  
Statistiken international

Nach Hinweisen von UNICEF werden welt-
weit jedes Jahr Millionen von Mädchen be-
reits vor oder kurz nach ihrer Pubertät ver-
heiratet. Unter dem Deckmantel von Kultur, 

Tradition oder Religion rechtfertigen Grup-
pierungen weiterhin wie selbstverständlich, 
dass besonders Mädchen und junge Frauen 
in nicht gewollte Ehen gezwungen werden. 
Über Jungen gibt es meines Wissens keine 
Berichte. Nicht nur in den Berichten der UN 
Sonderberichterstatterin zu „Gewalt gegen 
Frauen“ wird seit 1994 deutlich, dass es bei 
diesen Verheiratungen in erster Linie um 
Machtverhältnisse geht und um die Kontrolle 
von weiblicher Sexualität. 

Situation in Deutschland

Die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob über-
haupt und wen ich heiraten möchte, ist ein 
verfassungsrechtlich verankertes Menschen-
recht. Die Ehe (Art. 6 GG), aber auch die 
Lebenspartnerschaft beruhen auf der freien 
Willensentscheidung zweier Menschen. Die 
Eheschließung als Zwangsheirat steht in Wi-
derspruch zu Art. 6 GG und auch zu Art. 2 
Abs. 1, Art. 1 GG, dem Persönlichkeitsrecht 
jedes einzelnen Menschen. 

Wie viele Menschen tatsächlich betroffen 
sind, ist nicht bekannt. Nach wie vor gibt 
es keine gesicherten Statistiken über das 
Ausmaß in Deutschland. Vereinzelt bekannt 
gewordene Zahlen lassen das bundesweite 
Ausmaß nur erahnen. Zwangsheirat kommt 
zunehmend in den E-Mail Anfragen und Te-
lefonanrufen bei Terre Des Femmes, Referat 
Eilaktionen, vor. In Berlin wurden im Jahr 
2002 um die 230 Fälle von Zwangsverhei-
ratungen in Berliner Fachberatungsstellen 
für betroffene Mädchen bekannt. Für das 
Jahr 2004 ergab eine Befragung des Berliner 
Senats ca. 300 Fälle. Mitarbeiterinnen von 
Fachberatungsstellen sprechen von einer 
vielfach höheren Dunkelziffer. Vom Stuttgar-
ter Wohnprojekt Rosa wird berichtet, dass 
monatlich rund zehn junge Mädchen bzw. 
Frauen wegen Zwangsverheiratung Beratung 
und Schutz suchen. Nach einer vom Bun-
desfrauenministerium veröffentlichten Stu-
die aus dem Jahr 2004 zu Lebenssituationen 
von Migrantinnen spielt der Zwang in eine 
nicht gewünschte Lebensgemeinschaft oder 
Eheschließung als eine besondere Form von 

4. Regina Kalthegener, Rechtsanwältin, Berlin

„Strafrechtlich im Visier: Zwangsverheiratung und „Ehren“mord“
(Zusammenfassung des Vortrags)



14

+ + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangs-

15

+ + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangsheirat + + + Häusliche Gewalt + + + Ehrenmorde + + + Zwangs-

familiärer Gewalteinwirkung  für junge Frau-
en ab dem 16. Lebensjahr eine beachtliche 
Rolle. Nach Hinweisen von Kriseneinrich-
tungen wurden Fälle von bevorstehenden 
oder bereits erfolgten Zwangsehen bekannt 
von Türkinnen und Kurdinnen, Frauen aus 
dem Libanon, Marokko, Syrien, Pakistan, 
Tunesien, Albanien, Serbien, Palästina, Irak, 
Jordanien, Ägypten, Somalia, Aserbeid-
schan, Sri Lanka, Iran und Indien. Außer-
dem sind Roma nach Auskunft der Fachbe-
ratungseinrichtung Papatya besonders von 
Zwangsheirat betroffen. Zwangsverheira-
tungen kommen nicht nur in muslimischen 
Familien vor. Es bestätigt sich immer mehr 
die Vermutung, dass sie vielmehr Ausdruck 
eines archaischen, patriarchalischen, oft 
sogar noch stammesgebundenen Familien-
verständnisses sind, welches Töchtern und 
zum Teil auch Söhnen kein Recht auf Selbst-
bestimmung zugesteht. 

Zwangsverheiratung und Strafrecht

„Eine Braut gekauft. Nach Zwangsehe: Be-
währungsstrafe für Eltern“  lautete die Ti-
telzeile einer Pressemitteilung im Berliner 
Tagesspiegel vom 18. Oktober 2005.  Für 
eine Summe von 10.000,- E hatten die El-
tern eines 13-jährigen Mädchens dieses  
an einen 18-jährigen verkauft.  Die Familie 
stammt aus Serbien. Die Mutter wurde be-
reits verurteilt. Nun verurteilte das AG Tier-
garten auch die Eltern des jungen Mannes. 
Es ging um Anstiftung zum schweren sexuel-
len Missbrauch eines Kindes. Die Mutter war 
im August 2005 zu einer Bewährungsstrafe 
von einem Jahr und neun Monaten verur-
teilt worden. Die Staatsanwältin begründete 
die Verurteilung: „Sie leben schon lange in 
Deutschland, sie wussten, dass eine solche 
Ehe verboten ist“. Von weiteren Strafverfah-
ren wurde nicht berichtet. 

Was aber ist Zwangsverheiratung? Reden 
wir von „Zwangsheirat“ und fordern wir 
deren Strafbarkeit, dann müssen wir  auch 
in diesem Zusammenhang klären, ob wir 
sowohl zivilrechtlich gültige, als auch nach 
religiösem oder traditionellem Ritus ge-

schlossene und in Deutschland nicht immer 
automatisch zivilrechtlich bindende Ehen 
meinen. 

Die aktuelle Gesetzesinitiative verwendet 
den Begriff „Zwangsheirat“ ohne zu konkre-
tisieren, ob auch Ehen nach religiösem oder 
sonstigem traditionellen Ritus darunter sub-
sumierbar sein sollen. In Deutschland ist 
eine Ehe nur dann rechtsgültig geschlossen, 
wenn sie nach den zivilrechtlichen Rege-
lungen des BGB geschlossen wurde oder 
in einer Weise, wie sie in Deutschland zivil-
rechtlich anerkannt werden kann. Eine reli-
giöse Zeremonie – unabhängig von welcher 
Religions- oder Glaubensgemeinschaft - ge-
nügt nicht. Ob religiös oder traditionell ge-
schlossene „Ehen“ doch rechtsgültig sind, 
richtet sich nach den rechtlichen Vorausset-
zungen für eine Eheschließung in dem je-
weiligen Heimatland der Betroffenen. Sind 
sie nach den dortigen Gesetzen rechtsgültig 
geschlossen, können sie unter bestimmten 
Voraussetzungen in Deutschland anerkannt 
werden.

Die Frage nach der Wirksamkeit der Ehe-
schließung stellt sich bei den so genann-
ten Imam- oder Hoca-Ehen. Diese sind zum 
Beispiel auch in der Türkei  nur wirksam, 
wenn zuvor eine zivilrechtlich gültige Ehe-
schließung vollzogen wurde. Ansonsten 
werden sie nach Informationen des Berliner 
Arbeitskreises gegen Zwangsverheiratung als  
„außereheliches Zusammenkommen“ be-
trachtet. Die Kinder gelten als nicht ehelich.       

Geltende Rechtslage: Straftatbestand 
Nötigung, Zwangsheirat: 
§ 240 Abs. 4 Nr. 1, 2. Alt. StGB

Obwohl momentan der Gesetzesentwurf 
über die Strafbarkeit von Zwangsverheira-
tung noch diskutiert wird, besteht bereits 
seit 19. Februar 2005 grundsätzlich keine 
Regelungslücke mehr: 

Zwangsheirat ist als „Nötigung zur Einge-
hung der Ehe“ als Nötigung in besonders 
schwerem Fall gemäß § 240 Abs. 4 Nr. 1, 2. 
Alt. StGB strafbar: 

§ 240. Nötigung (1) Wer einen Menschen 
rechtswidrig mit Gewalt oder durch Dro-
hung mit einem empfindlichen Übel zu ei-
ner Handlung, Duldung oder Unterlassung 
nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

… Abs. (4) In besonders schweren Fällen 
ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
der Täter 1. eine andere Person zu einer 
sexuellen Handlung oder zur Eingehung der 
Ehe nötigt. …

Besteht eine Regelungslücke trotz  
Strafbarkeit?

Der Bundesrat hatte den „Entwurf eines 
Gesetzes zur Bekämpfung der Zwangshei-
rat und zum besseren Schutz der Opfer 
von Zwangsheirat“ – Zwangsheirat-Bekämp-
fungsgesetz -  am 10. Februar 2006 erneut 
verabschiedet (BR-Dr. 51/06 Beschluss; ur-
sprünglich BR Drs. 767/04). Nach dem von 
Baden-Württemberg vorgelegten Gesetzes-
entwurf liegt eine Zwangsheirat vor, „wenn 
mindestens einer der zukünftigen Ehepart-
ner durch eine Drucksituation zur Ehe ge-
zwungen“ wird (Bundesrat Drs. 767/04). 

Der Entwurf sieht einen eigenständigen, 
neuen Straftatbestand vor, mit einem Straf-
rahmen von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren Freiheitsstrafe (Vergehen).  Danach 
macht sich strafbar, wer eine andere Person 
mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe 
nötigt oder diese Person durch Ausnutzung 
einer Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit 
zur Eingehung der Ehe bringt. Wofür aber 
braucht es noch eines besonderen Tatbe-
standes, den bis vor ungefähr zwei Jahren 
kaum jemanden interessierte und Zwangs-
heirat bereits im Strafgesetzbuch geregelt 
ist? Diese Frage wurde in den letzten Mo-
naten auf zahlreichen Fachveranstaltungen 
kontrovers diskutiert. Stimmen wurden 
laut, der jetzt geltenden Regelung fehle es 
an der notwendigen Signalwirkung. Sie sei 

zu unauffällig. Der Unrechtscharakter von 
Zwangsverheiratung und deren Verbot in 
Deutschland müsse mit einem Straftatbe-
stand „Zwangsheirat“ umfassend deutlich 
gemacht werden. Für eine Signalwirkung 
reiche es nicht, z.B. nur die  Überschrift 
des § 240 StGB in „Nötigung; Zwangsehe“ 
zu ergänzen. Außerdem verstehe keiner/ 
keine, was eine „Nötigung“ sei. 

Eine Ergänzung scheint aber auch deshalb 
notwendig zu sein, weil nicht alle Umstän-
de der in Deutschland bekannt gewordenen 
Formen von Zwangsheirat berücksichtigt 
werden. Hierzu zählen die so genannten 
„Importbräute“. In Deutschland lebende 
Migranten holen sich Mädchen oder jun-
ge Frauen aus dem Heimatland, um sie 
hier zu heiraten. Eine weitere Form von 
Zwangsheirat ist die „Verheiratung für ein 
Einwanderungsticket“. Eine junge Frau mit 
gesichertem deutschen Aufenthaltsstatus 
wird ohne ihr Wissen von ihrer eigenen Fa-
milie einem noch im Heimatland lebenden 
Landsmann für die Eheschließung verspro-
chen. Sie wird für den Mann als Mittel zur 
legalen Einwanderung im Rahmen des Ehe-
gattennachzuges benutzt. Eine dritte Form, 
die „Ferien-Verheiratung“, kann sich beson-
ders nachteilig für die Betroffenen auswir-
ken. Mädchen oder junge Frauen werden 
unter Vorspielung falscher Tatsachen in ihr 
Heimatland verbracht, wo sie gegen ihren 
Willen verheiratet und zum dauernden Ver-
bleib  gezwungen werden. Nicht selten führt 
dies zum Verlust ihrer Aufenthaltserlaubnis 
in Deutschland, da „aus einem seiner Natur 
nach nicht vorübergehenden Grunde“ ausge-
reist wurde (vgl. § 51 Abs. 1 Nr. 6 AufenthG). 
Mit dem aktuellen Gesetzesentwurf werden 
diese Bereiche strafrechtlich abgedeckt. 

Schuld des Täters bwz. der Täterin

Immer wieder hören wir davon, dass die El-
tern „es doch nur gut meinen“, wenn sie für 
die Tochter oder den Sohn eine/n Ehepart-
ner/in auswählen. Handeln sie damit schuld-
los? Neben dem so genannten objektiven 
Tatbestand (s.o.) bedarf es auch des sub-
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jektiven Tatbestandes: keine Strafe ohne 
Schuld. Der Bundesgerichtshof setzt zu-
nehmend einen engeren Beurteilungsmaß-
stab bei abweichenden Wertvorstellungen, 
die in der Vergangenheit einen Täter oder 
eine Täterin entlasten konnten, wenn mit 
kultur- oder traditionsbedingten Gründen 
für Taten argumentiert wird, um den Vorsatz 
auszuschließen. Bei der Beurteilung von so 
genannten „Ehren“-Morden – ich werde das 
später genauer ausführen – entwickelte die 
höchstrichterliche Rechtsprechung den Maß-
stab für die Bewertung eines Beweggrundes 
für eine Tat. Hier greife ich dem Thema 
„Ehren“mord vor, aber es wird zukünftig 
auch bei der Beurteilung von Zwangsverhei-
ratung eine Rolle spielen: Entscheidend sind 
die Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft 
der Bundesrepublik Deutschland und nicht 
die Anschauungen einer Volksgruppe, die 
die sittlichen und rechtlichen Werte dieser 
Rechtsgemeinschaft nicht anerkennen (BGH 
s.o.). Im Einzelfall kommt es darauf an, wie 
lange und in welchem Umfang der Täter, die 
Täterin, Gelegenheit hatte, sich mit den in 
der Bundesrepublik geltenden Maßstäben 
vertraut zu machen.  

Opferbeistand oder Nebenklage

Opferzeugen von Zwangsverheiratung sollen 
besondere Rechte im Strafprozess erhalten. 
Ihnen soll bereits im Ermittlungsverfahren 
und später im Strafverfahren zur Unterstüt-
zung ein anwaltlicher Beistand (§ 406f StPO 
bzw. § 406g StPO bei nebenklageberech-
tigten Verletzten) beigeordnet werden kön-
nen. Bei Zwangsverheiratung (§ 234b – neu 
– StGB i.S.d. § 395 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d 
StPO) - soll die Möglichkeit der Nebenklage  
(§§ 395 ff. StPO) bestehen. 

Die Nebenklage verschafft dem Opferzeugen 
eine aktive Position im Prozess. Eine Anwäl-
tin oder ein Anwalt kann zur Unterstützung 
beigeordnet werden (u.a. umfassende Ak-
teneinsicht, erweitertes Beweisantragsrecht, 
Recht zur Stellungnahme und zum Plädoyer, 
Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen). 

Schutz der Opferzeugin und anderer Zeugen 
während der Verfahren 

Opferzeugen, die Anzeige erstatten und sich 
vor der Familie in Sicherheit bringen müs-
sen, können während der laufenden Verfah-
ren mit dem Tode bedroht sein. Bei entspre-
chender Einschätzung der Gefährdungslage 
von Seiten der Polizei – in der Regel auf 
Ebene eines Landeskriminalamtes – erhalten 
die gefährdeten Personen Personenschutz 
oder werden in ein Zeugenschutzprogramm 
aufgenommen. Alle notwendigen Behörden-
vorgänge (Ausländeramt, Einwohnermelde-
amt, Jugendamt, ärztliche Gutachten u.ä.) 
werden von polizeilicher Seite geregelt. 
Sofern es notwendig sein sollte, lebt die 
Person unter einem anderen Namen, einer 
neuen Identität. Sperrvermerke gegen die 
Weitergabe gespeicherter Daten der Person 
an Dritte werden eingerichtet.

Dies schließt aber nicht aus, dass es doch 
zu Pannen kommen kann. Schwachstellen 
ergeben sich immer mal wieder z.B. bei 
der Weitergabe von Daten zwischen ver-
schiedenen Behörden, bei Krankenkassen, 
Sozialämtern, Ausländerämtern, sei es be-
dingt durch  Personalwechsel, namentlicher 
Kostenabrechnung (statt wie in einzelnen 
Bundesländern polizeilich mit Zahlen ver-
schlüsselter Vorgänge) für die Unterbrin-
gung einer Opferzeugin. Leichtsinniges Ver-
halten der Opferzeugin selber ist auch nicht 
auszuschließen (z.B. Kontoabbuchungen 
oder Telefonat ohne Unterdrückung der Te-
lefonnummer beim Gesprächsteilnehmer). 
Insgesamt ist allen Beteiligten klar: Einen 
absoluten Schutz gibt es nicht. 

Das Leben im Zeugenschutzprogramm ist 
– auch wenn die Opferzeugin fürsorglich 
betreut wird - außerordentlich anstrengend 
und belastend für sie. Von einem Tag auf 
den anderen wird die Betroffene aus ihrer 
gewohnten Umgebung heraus genommen. 
Hinzu kommt die Unsicherheit, wie es wei-
tergehen soll, ob eine Rückkehr zur Familie 
möglich sein wird, ob ihr verziehen wird 
oder ob sogar der Neubeginn in einem an-

deren Land notwendig ist. Nicht selten pla-
gen Schuldgefühle und Suizidgedanken. 

Aber was geschieht, wenn ein Prozess einmal 
beendet ist? Vieles ist dann ungewiss. Auf 
bundespolitischer Ebene wurde angekün-
digt, dass mehr für den Opferschutz getan 
werden soll. Bei den leeren Haushaltskas-
sen bleibt es spannend, wie das Vorhaben 
praktisch umgesetzt werden kann. 

Wirkung des Tatbestandes:  
mehr Anzeigen?

Es bleibt die Frage, ob zukünftig mit einem 
eigenständigen Straftatbestand mehr Taten 
zur Anzeige gebracht werden. Ich rechne 
nicht damit, dass viele Strafanzeigen von 
Seiten der Opfer gestellt werden. Sie würden 
sich damit gegen die eigene Familie stellen. 
Aus verschiedenen Gesprächen mit Betrof-
fenen schließe ich, dass es ein sehr schwer-
wiegender Schritt für sie wäre. Zwangsheirat 
wird ein Offizialdelikt sein. Das bedeutet, 
es muss nach bekannt werden von Tatum-
ständen von Amts wegen ermittelt werden. 
Hier wird sich ein Beweisproblem ergeben: 
die meisten Beteiligten werden nahe Famili-
enangehörige sein. Das Auskunftsverweige-
rungsrecht und das Zeugnisverweigerungs-
recht aus persönlichen Gründen werden 
eine erhebliche Rolle spielen. 

Ändert ein Straftatbestand etwas an der 
Einstellung zu Verheiratungen gegen den 
Willen der Betroffenen? Diese Frage bleibt 
offen. Es kann schon möglich sein, dass 
ein Tatbestand im Strafgesetzbuch zum 
Umdenken bewegt. Vielleicht wird auch da-
durch das Schweigen über ein Tabu-Thema 
gebrochen. Große Hoffnungen habe ich da 
allerdings nicht. Seit der Wiener Menschen-
rechtskonferenz 1994 und elf Jahre nach der 
Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 ist es 
trotz aller Bemühungen Regierungen noch 
nicht ausreichend gelungen, Menschen-
rechte von bestimmten sozialen Gruppen 
– Frauen – und die Freiheit der sexuellen 
Orientierung als selbstverständliche, unteil-
bare Rechte der eigenen Bevölkerung zu 

vermitteln. Aktuelle Berichte von Zwangs-
heiraten belegen das.  Wie lange das dau-
ern kann, wissen wir aus eigener Erfahrung. 
Es reicht nicht, ein Gesetz hoch zu halten. 
Wie lange hat es in Deutschland gedauert, 
bis die Vergewaltigung in der Ehe strafbar 
wurde, häusliche Gewalt nicht länger dem 
Privatbereich zugesprochen und der öffent-
lichen Strafverfolgung entzogen war. 

II.  „Ehren“mord
Weltweit werden nach einer UN-Studie jähr-
lich 5000 Mädchen und Frauen in mindes-
tens 14 Ländern ermordet3, weil sie durch 
ihr Verhalten angeblich die Ehre des Man-
nes bzw. der Familie beschmutzt hätten. Die 
Dunkelziffer ist jedoch um ein vielfaches 
höher. In den wenigsten Fällen kommt es 
zu Gerichtsverhandlungen. Häufig wird die 
Tötung als Unfall oder Selbstmord getarnt. 
Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Ver-
brechen ist so hoch, dass sich Verwandte, 
Freunde und Nachbarn nur selten einmi-
schen und in den Heimatländern sogar die 
Polizei häufig wegschaut. Als Auslöser für 
eine Tötung kann genügen, dass sich ein 
Mädchen oder eine Frau zu „aufreizend“ an-
zieht, sich zu „westlich“ verhält oder auch 
nur ein Gerücht aufkommt, sie habe ein 
voreheliches oder außereheliches Verhält-
nis. Ein Gespräch oder das Anlächeln eines 
Fremden kann ebenso ein Grund sein, wie 
eine uneheliche Schwangerschaft. Ob diese 
durch eine außereheliche Beziehung oder 
durch Vergewaltigung zustande kam, ist da-
bei irrelevant. Das Gerücht allein kann aus-
reichen, dem Ruf der Familie zu schaden. 

Auch das Selbständigkeitsbestreben eines 
Mädchens oder einer Frau kann tödlich 
enden, wie der Fall Hatun Sürücü zeigt. 
Länder, aus denen „Ehren“morde berichtet 
werden, sind: Pakistan, Jordanien, Afgha-
nistan, Irak, Libanon, Israel/Palästina und 
die Türkei. Es gibt aber auch Berichte aus 
Brasilien, Ecuador und Indien, sowie aus 
Regionen westeuropäischer Länder wie Süd
italien und Nordgriechenland. Obwohl die 
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Regierungen dieser Länder, in denen Mäd-
chen und Frauen besonders gefährdet sind, 
Opfer eines „Ehr“verbrechens oder sogar 
einer Tötung zu werden, als UN Mitglieds
organisationen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verpflichtet und zudem 
auch das Internationale Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) ratifiziert haben4, verhin-
dern sie kaum weitere Tötungen.

„Ehren“mord oder „Schanden“mord?

Der Begriff „Ehren“mord ist umstritten. 
Ein Mord kann nicht „ehrenvoll“ sein. Da-
her wird diese Tötung bisweilen auch 
„Schanden“mord genannt5. In Deutschland 
fielen bis vor einigen Jahren „Ehren“morde 
kaum auf. In der juristischen Datenbank JU-
RIS ließen sich für den Zeitraum von 1951 
bis 2001 unter dem Stichwort „Ehrenmord“ 
keine Einträge finden. Inzident spielte ge-
legentlich die Gefahr einer solchen Tat 
bei Asylverfahren als Abschiebehinderniss 
eine Rolle. Das Ausmaß in Deutschland 
ist nicht bekannt. Es gibt keine repräsen-
tativen Zahlen. Die Polizeistatistik erfasst 
„Ehren“morde nicht, ebenso wenig die Sta-
tistik über Gerichtsurteile. Unfälle im häus-
lichen Bereich und Suizide wurden regelmä-
ßig nicht hinsichtlich der Möglichkeit eines 
„Ehr“verbrechens untersucht. 

Religion und „Ehren“tat

Obwohl die meisten „Ehren“morde in is-
lamisch geprägten Staaten oder Bevölke-
rungsgruppen vorkommen, sind sie kein 
explizit religiöses Phänomen.6 Religiöse 
oder pseudoreligiöse Argumente werden 
aber durchaus als Motiv für eine Tat ge-
nannt. Nach verschiedenen Zeitungsartikeln 
streiten muslimische Geistliche eine Auffor-
derung zum Ehrenmord aus religiösen Grün-
den7 ab und verweisen auf die Tradition, 
allerdings ohne ihre Autorität ernsthaft zum 
Schutz gefährdeter  Frauen einzusetzen. 

Phänomen patriarchalischer Gesellschaften

Nach verschiedenen Forschungsergebnissen 
sind „Ehren“morde ein Phänomen von tra-

ditionell patriarchalischen Gesellschaften, in 
denen der Mann über der Frau steht und die 
Ehre des Mannes und seiner Familie häu-
fig mehr wert ist als das Leben einer Frau. 
Zentrales Element ist die Aufrechterhaltung 
der Familienehre. Sie muss als höchstes Gut 
von allen Familienmitgliedern bewahrt und 
verteidigt werden. 

Der Einzelne zählt nicht, die Familie ist alles. 
Typisch für solche Gesellschaftsstruktu-
ren und Moralvorstellungen sind klar ar-
chaisch definierte geschlechtsspezifische 
Rollenzuweisungen. Für die Frau ist es die 
Rolle der Jungfrau, Ehefrau, Hausfrau und 
Mutter, für den Mann die Rolle des Fami-
lienoberhauptes, Ernährers und „Beschüt-
zers“ der weiblichen Familienmitglieder. 
Die Bewahrung bzw. Wiederherstellung der 
Familienehre, notfalls auch mit Gewalt, ist 
nach vorherrschender Ansicht in diesen 
Gesellschaften die Pflicht des Mannes. Die 
Familienehre steht in Abhängigkeit zum Ver-
halten der weiblichen Familienangehörigen. 
Eine „verletzte“ Familienehre kann nicht 
durch eigenständige Handlung der Frau wie-
derhergestellt werden. Die Türkin und Buch-
autorin Serap Cileli sagte einmal in der WDR 
Sendung Frau TV (sinngemäß) „Die Ehre der 
Familie liegt in der Vagina der Frau“.  

Die Taten sind kein Phänomen ausschließ-
lich armer, bildungsferner Bevölkerungs-
schichten, kommen dort aber häufiger vor 
als in anderen Gesellschaftsschichten.  Be-
sonders gefährdet sind Mädchen und Frau-
en aus Gesellschaften im Umbruch, in denen 
durch Schule und Medien andere Lebens
stile bekannt werden oder durch die Be-
troffenen eine größere Selbständigkeit ein-
gefordert wird.8 Wenn in einer Gesellschaft 
der Zugang zu Bildung fehlt und/ oder die 
Familie existentielle finanzielle bzw. soziale 
Probleme hat, wird oftmals die Ehre der Fa-
milie als einziger Wert angesehen, welcher 
der Familie noch geblieben ist.9 

Weitere Gründe, warum Mädchen oder 
Frauen Opfer eines „Ehren“mordes werden, 

können Straftaten sein wie Vergewaltigung 
oder um Inzest zu vertuschen. Inzest wür-
de dem Ansehen des Mannes bzw. seiner 
Familie noch mehr Schaden zufügen, daher 
wird das Opfer getötet, bevor die Wahrheit 
ans Licht kommen kann. Außerdem wird 
nicht dem Vergewaltiger die Schuld an der 
Tat zugesprochen, sondern dem Opfer, weil 
es durch sein Verhalten den Täter angeblich 
„provoziert“ hat. In einigen Fällen dient die 
Tötung nur vordergründig der Herstellung 
der Familienehre und wird begangen, um 
langwierige Erb- und Stammesschwierig-
keiten oder finanzielle Probleme zu lösen.10

Vereinzelt werden auch Männer Opfer von 
„Ehren“morden, wenn sie z. B. ein außer
eheliches Verhältnis mit einer verheirateten 
oder einem anderen Mann versprochenen 
Frau hatten. Allerdings kommt es seltener 
vor, dass ein Mann deswegen getötet wird. 
Zudem bestünde durch die Tötung die Ge-
fahr von „Blutrache“, besonders wenn es 
sich bei dem Getöteten um das zukünftige 
Familienoberhaupt handelte11.

Schutz für die Frauen

Aufgrund der gesellschaftlichen Akzeptanz 
von „Ehren“morden können sich die Frauen 
kaum Familienmitgliedern, Freunden oder 
Nachbarn anvertrauen, um Schutz und Hilfe 
zu finden. Die Behörden greifen oft nicht ein, 
da eine Wiederherstellung der Familienehre 
als eine „familieninterne Angelegenheit“ an-
gesehen wird.12 In all den Ländern, in denen 
die Gefahr von „Ehren“morden besteht, gibt 
es kaum bzw. gar keinen staatlichen Schutz 
für gefährdete Mädchen und Frauen.

In Jordanien wählen Frauen in höchster Not 
die so genannte „Schutzhaft“ im Gefängnis 
als einzige Möglichkeit, dem drohenden 
Ehrenmord zu entkommen. Über 40 Frauen 
suchen dort jährlich Zuflucht. Manche leben 
seit vielen Jahren hinter Gittern, während 
die potentiellen Mörder frei herumlaufen. 
Die Frauen können jedoch nicht selbst ent-
scheiden, wann sie gehen wollen. Sie blei-
ben so lange inhaftiert, bis sie von einem 

männlichen Verwandten abgeholt werden. 
Häufig bedeutet dies jedoch den sicheren 
Tod.13 Nur wenigen Frauen gelingt die Flucht 
in ein anderes Land, in dem sie – mit viel 
Glück und selten genug - z. B. Asyl beantra-
gen können.14

Aufklärungsrate undVerbreitung in  
Westeuropa

Weltweit ist die Aufklärungsrate von 
„Ehren“morden sehr niedrig: Häufig wird 
der „Ehren“mord von den Familien als Unfall 
oder Selbstmord dargestellt oder es wird 
eine Vermisstenmeldung aufgegeben, um 
die Behörden zu täuschen. Weiterhin ist die 
Bereinigung der Familienehre in patriarcha-
lischen Gemeinschaften gesellschaftlich legi-
timiert. Die Polizei wird in vielen Fällen nicht 
aktiv, um bedrohte Mädchen und Frauen zu 
schützen. Im Gegenteil: Bedrohte Frauen, 
die bei der Polizei Schutz suchen, werden 
oft wieder zu ihren Familien zurückgeschickt 
und kurz darauf ermordet aufgefunden.15 
Häufig werden zudem minderjährige Brüder 
oder Cousins der Frau bestimmt, die Tat zu 
begehen, um von vornherein eine Strafmil-
derung oder Straffreiheit zu erwirken. In 
Deutschland gibt es bisher keine besondere 
statistische Erfassung von solchen Taten. 
Die Motive für Tötungen von Familienange-
hörigen soll ab 2008 polizeilich besonders 
erfasst werden.  

„Ehren“morde werden nach polizeilichen 
Erkenntnissen in europäischen Ländern in-
nerhalb von Migrantenfamilien begangen.16 
Beispiele: In Schweden wurde das Thema 
„Ehren“mord erstmals Ende der 90er Jahre 
in der Öffentlichkeit diskutiert. Obwohl nur 
insgesamt drei Fälle von Ehrenmord bekannt 
sind, gibt es inzwischen von Seiten der Re-
gierung viele Maßnahmen, gegen Verbre-
chen im Namen der Ehre vorzugehen. Auch 
Nichtregierungsorganisationen arbeiten seit 
Jahren zu dem Thema.17 In Dänemark kam es 
in 2006 zum ersten Mal zu der Verurteilung 
einer ganzen Familie. In den Niederlanden 
gab es in den vergangenen Jahren mehrere 
„Ehren“morde, so dass sich die Regierung 
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veranlasst sah, gegen Verbrechen im Namen 
der Ehre vorzugehen.18 In Großbritannien 
wurden aufgrund von „Ehren“morden Akti-
onspläne erstellt. Polizeiliche Stellen unter-
nehmen einiges, um die tatsächliche Anzahl 
der „Ehren“morde zu erfassen.19 In Griechen-
land existieren keine offiziellen Zahlen, die 
die tatsächliche Anzahl von Ehrenmorden 
belegen. Es gibt einige dokumentierte Fälle 
von so genannten „Crimes of passion“.20 In 
Süditalien und Sizilien geschahen 2005/06 
verschiedene „Ehren“morde innerhalb itali-
enischer Familien.

Die Europäische Kommission unterstützt 
mit Förderprogrammen Projekte, um ei-
nen Erfahrungsaustausch innerhalb von 
europäischen Ländern zu gewährleisten. 
So wurde auch das Projekt „Shehrazad 
- Combating Violence in the Name of Ho-
nour“ im Rahmen des Daphne-Programms 
der Europäischen Union gefördert und mit 
vier europäischen Projektpartnern, u. a. mit  
Terre Des Femmes, durchgeführt. 

„Ehren“morde in Deutschland

In Deutschland wurde das Thema lange Zeit 
weder öffentlich diskutiert, noch wurden 
von Seiten öffentlicher Stellen Präventions- 
oder Hilfsmaßnahmen durchgeführt, um ge-
gen diese Verbrechen vorzugehen. Erst seit 
2004 hat auf politischer Ebene ein Umden-
ken stattgefunden, besonders, als in Berlin 
innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehrere 
Frauen im Namen der Ehre ermordet wurden. 
Im November 2004 startete Terre Des Femmes 
die zweijährige Kampagne: „NEIN zu Ver-
brechen im Namen der Ehre“, die durch 
bundesweite Aufklärungs- und Öffentlich-
keitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen 
dazu beitrug, dass das Thema überhaupt in 
diesem Ausmaß öffentlich diskutiert wurde. 
Von Oktober 2004 bis Juni 2005 wurden 
acht Frauen im Namen der Ehre in Deutsch-
land ermordet, sieben davon alleine in Ber-
lin.21 Die Medien berichteten insbesondere 
über den „Ehren“mord an Hatun Sürücü, die 
Anfang Februar 2005 in Berlin getötet wur-
de.22 Der Prozess endete im Frühjahr 2006 

mit einer Jugendstrafe für den jüngsten Bru-
der und Freispruch für die beiden anderen 
mangels Beweise. Die Schutzeinrichtung Pa-
patya in Berlin hat mit Unterstützung von 
Terre Des Femmes Pressemitteilungen über 
„Ehren“morde analysiert. Danach sind zwi-
schen 1996 und 2005 insgesamt 49 Fälle 
von „Ehren“mord oder versuchtem Mord aus 
Gründen der Ehre in Deutschland begangen 
worden. Diese Fälle dokumentieren aber nur 
einen kleinen Teil der tatsächlich stattgefun-
denen „Ehren“morde, da viele Fälle nicht als 
„Ehren“mord erkannt, sondern z. B. als „Fa-
milientragödie“ oder „Eifersuchtsdramen“ 
beurteilt werden.23 Die Zahlen decken sich 
ungefähr mit den Hochrechnungen des Bun-
deskriminalamtes, die anlässlich der öffent-
lichen Anhörung im Familienausschuss des 
Deutschen Bundestages im Sommer 2006 
vorgelegt wurden. Die meisten der bekannt 
gewordenen Fälle von „Ehren“mord fanden 
innerhalb der türkischen Migrantengesell-
schaft statt. Aber auch MigrantInnen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, Libanon, Af-
ghanistan , Jordanien und Marokko wurden 
Opfer von Taten. Von „Ehren“mord können 
sowohl Mädchen, Frauen und Männer betrof-
fen sein, die in Deutschland aufgewachsen 
sind und nach außen hin perfekt integriert 
zu sein scheinen, als auch diejenigen, die 
erst vor kurzem nach Deutschland kamen. 
So führte z. B. die Türkin Hatun Sürücü nach 
außen hin ein Leben wie viele andere deut-
sche junge Frauen. 

Die Opfer der 49 Fälle von „Ehren“morden, 
versuchtem Mord und Körperverletzungsde-
likten, die Papatya recherchiert hat, lebten 
ebenso wie die Täter oftmals schon mehrere 
Jahre in Deutschland. Viele der Frauen hatten 
Kinder, die teilweise in Deutschland geboren 
sind.24 Die Gründe für einen „Ehren“mord 
in Deutschland sind unterschiedlich. Es 
fällt auf, dass mit 44% die Trennung oder 
der Trennungswunsch der Frau vom Part-
ner besonders häufig der Auslöser für den 
„Ehren“mord war. In diesen Fällen war 
meistens der Ehemann, Ex-Ehemann oder 

Lebensgefährte der Täter. In 32% der Fäl-
le war eine voreheliche oder außereheliche 
Beziehung der Grund (15 Fälle).  

„Ehren“mord – statistisch nicht erfasst

Es gibt kaum Berichte über die Strafverfah-
ren. Viele Gerichtsverhandlungen, wie z.B. 
2004 bis 2006 in Kassel, fanden unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt, da die Täter 
noch minderjährig oder Heranwachsende 
waren. Einige Revisionsverfahren laufen 
noch. Selbst wenn unter dem Stichwort in 
der juristischen Datenbank JURIS kaum Ge-
richtsentscheidungen zu finden sind, darf 
dies nicht den Blick dafür verschließen, 
dass weitaus mehr polizeiliche und staats-
anwaltliche Ermittlungsverfahren eingeleitet 
wurden. Bis zur Erhebung der öffentlichen 
Anklage werden diese Verfahren statistisch 
anders erfasst, als die Verurteilungen durch 
die Strafgerichte. Polizeiliche Statistiken 
sind in anderen Datenbanken registriert 
(vgl. auch www.bka.de). Inzwischen sind 
sich Fachkreise einig: wir sehen nur die 
Spitze des Eisberges. Es wird von einer ho-
hen Dunkelziffer ausgegangen. Wie bei an-
deren Verbrechen im familiären Nahbereich 
ist Hinsehen und Handeln statt Wegsehen 
von Nöten. 

Kam es nach der Anklage wegen Mord zu 
einer minderen Verurteilung wegen Tot-
schlags, mußten sich deutsche Gerichte 
die Kritik gefallen lassen, „kulturbedingte 
Taten“ lediglich als Totschlag zu werten 
(vgl. Die Zeit 10/2005 „Kulturbedingte „Eh-
renmorde“, http://zeus.zeit.de/ text/2005/10/ 
Ehrenmorde). 

Was aber ist die „Ehre“ im (deutschen) 
strafrechtlich relevanten Kontext?

Der Begriff der „Ehre“ spielt in Zusammen-
hang mit Straftaten in erster Linie bei den 
verschiedenen Beleidigungstatbeständen 
eine Rolle. Die Ehre ist nach der strafrecht-
lichen Kommentierung und Rechtsprechung 
ein „personales Rechtsgut, das untrennbar 
mit dem sozialen Achtungsanspruch und 
der persönlichen Würde des individuellen 

Menschen verbunden ist.“ Verletzt werden 
können Einzelpersonen, aber auch Ange-
hörige einer Personenmehrheit. Eine Fa-
milienehre ist dagegen nicht durch die §§ 
185 ff. StGB geschützt, da die Familie nach 
überwiegender juristischer Meinung kein 
kooperativer Verband ist, der als Subjekt 
mit einheitlicher Willensbildung nach au-
ßen handelnd hervortritt; geschützt sind 
nur die einzelnen Personen. Die Verletzung 
der (vermeintlichen) Familienehre durch das 
Verhalten eines Familienmitgliedes, meist 
des Mädchens oder der Frau oder einer an-
deren Person, werden dem zur Folge nicht 
strafrechtlich sanktioniert und rechtfertigen 
auf Seiten der (vermeintlich) verletzten Fa-
milie oder (bei patriachalen Familienstruk-
turen) des Familienoberhauptes schon gar 
keine Selbstjustiz durch die Anstiftung zu 
oder Ausübung von Gewaltverbrechen. Dem 
entsprechend sind die Taten nicht durch 
„Rechtfertigenden Notstand“ oder sogar 
„Notwehr“ gerechtfertigt. Auch kann das 
nicht geschützte kollektive Familienehrge-
fühl nicht zum Nachteil der verfassungs-
mäßig geschützten Rechte des betroffenen 
Mädchens oder der Frau, wie z. B. deren 
Recht auf körperliche Unversehrtheit, Frei-
heit oder Leben, höher bewertet werden.

„Ehren“mord oder „nur“ Totschlag?

Einen „Ehren“mord gibt es per Definition 
nicht im Strafgesetzbuch. Mord (§ 211) ist 
die Tötung eines Menschen unter besonde-
ren tatbestandlichen Voraussetzungen. In 
Abgrenzung zu Totschlag (§ 212) führt das 
Tatmotiv (Mordlust, Befriedigung des Ge-
schlechtstriebes, Habgier, Verdeckung einer 
anderen Straftat, sonstige niedrige Beweg-
gründe) und/oder die Tatausführung (heim-
tückisch, grausam, mit gemeingefährlichen 
Mitteln) bei der Straftat zur Zuordnung 
als Mord. Die Abstufung von Mord zu Tot-
schlag kann unterschiedliche Gründe haben. 
Grundsätzlich muss dem Täter die Tat nach-
gewiesen werden. Der Täter hat das Recht, 
im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsver-
fahren und im Strafprozess zu schweigen. 
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Neben dem so genannten objektiven Tatbe-
stand (s.o.) bedarf es auch des subjektiven 
Tatbestandes: keine Strafe ohne Schuld. 
Wie bereits zum Thema Zwangsverheiratung 
erwähnt, setzt der Bundesgerichtshof zu-
nehmend einen engeren Beurteilungsmaß-
stab bei abweichenden Wertvorstellungen, 
die in der Vergangenheit einen Täter oder 
eine Täterin entlasten konnten, wenn die 
Tat in dem Kulturkreis, dem er oder sie an-
gehört, toleriert und nicht etwa auch dort 
als Straftat (unabhängig von der zu erwar-
tenden Strafhöhe) geächtet wurde. Die Be-
urteilung solcher Taten haben sich in der 
Rechtsprechung geändert (u.a. BGH, Be-
schluß vom 10. Januar 2006 – 5 StR 341/05 
LG Göttingen zu „Blutrache“ als niedriger 
Beweggrund, abgedruckt in NJW 2006, Heft 
14, S. 1008 ff.). Der Maßstab für die Bewer-
tung eines Beweggrundes für eine Tat ist 
den „Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft 
der Bundesrepublik Deutschland“ und nicht 
den Anschauungen einer Volksgruppe, die 
die sittlichen und rechtlichen Werte dieser 
Rechtsgemeinschaft nicht anerkennen, zu 
entnehmen (BGH s.o.). 

Im Einzelfall kommt es darauf an, wie lange 
und in welchem Umfang der Täter, die Täte-
rin, Gelegenheit hatte, sich mit den in der 
Bundesrepublik geltenden Maßstäben ver-
traut zu machen. Insbesondere bei einem 
schon länger in Deutschland lebenden Täter 
kann ein im Heimatland hoch bewerteter 
„Ehrbegriff“ oder die „Übung von Zwangs-
verheiratung“ nicht strafmildernd entgegen 
gehalten werden. Abwägig ist nach der straf-
rechtlichen Kommentierung die Berufung auf 
ein im eigenen Kulturkreis im Heimatland 
traditionell reklamiertes, aber der Rechts-
ordnung widersprechendes unumschränktes 
Herrschaftsrecht des Familienoberhauptes 
oder auf Gehorsamspflichten seit langem in 
der Bundesrepublik lebender Personen ge-
genüber Familien- und Clan-Angehörigen im 
Ausland. Wie gesagt, der Bundesgerichtshof 
setzt zunehmend strenge Maßstäbe (hier bei 
sog. Ehrenmorden), die in den letzten Jah-

ren vermehrt zur Aufhebung milderer Land-
gerichtsurteile führten (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 
28.1.2004 – 2 StR 452/03 (JURIS); BGH, Urt. 
v. 2.2.2000 – 2 StR 550/99 (JURIS);  BGH, 
Beschluß v. 9.2.2000 – 5 StR 616/99 (Tot-
schlag durch Unterlassen).  

Opferbeistand oder Nebenklage

Opferzeugen können sich im laufenden 
Ermittlungsverfahren und im Strafverfah-
ren zur Unterstützung einen anwaltlichen 
Beistand (§ 406f StPO bzw. § 406g StPO 
bei nebenklageberechtigten Verletzten) 
beiordnen lassen. Bei Gefahr eines schwer-
wiegenden Nachteils kann auf Antrag eine 
audio-visuelle Vernehmung (kurz: Videover-
nehmung, § 247a StPO) durchgeführt wer-
den. Zudem kann die Öffentlichkeit während 
der Vernehmung ausgeschlossen und even-
tuell sogar der Ausschluss des Angeklagten 
(§ 247 StPO) zum Schutz für Opferzeugen 
erwirkt werden.  

Die Nebenklage verschafft Opferzeugen 
eine bessere Position im Prozess. Eine An-
wältin oder ein Anwalt können zur aktiven 
Unterstützung beigeordnet werden (u.a. 
umfassende Akteneinsicht, erweitertes Be-
weisantragsrecht, Recht zur Stellungnahme 
und zum Plädoyer, Möglichkeit, Rechtsmittel 
einzulegen). Opferbeistand bei richterlicher 
Vernehmung (§ 68b StPO) oder im Verfah-
ren selbst (§ 406f StPO) allein reicht nicht 
immer aus. Zwar könnte hier auch Aktenein-
sicht gewährt werden, dies nur in wenigen 
Ausnahmen, wenn ein berechtigtes Interes-
se besteht. 

Schutz der Opferzeugen und  
anderer Zeugen

Auch hier gilt: Opfer von versuchtem Mord 
oder Zeugen, die Anzeige erstatten und sich 
vor der Familie in Sicherheit bringen müs-
sen, können während der laufenden Verfah-
ren mit dem Tode bedroht sein. Bei entspre-
chender Einschätzung der Gefährdungslage 
erhalten die gefährdeten Personen Personen-
schutz oder werden in ein Zeugenschutzpro-
gramm aufgenommen. Insgesamt wird allen  

Beteiligten auch hier immer wieder deutlich 
vor Augen geführt: Einen absoluten Schutz 
gibt es nicht. Auch hier muss eine Antwort 
auf die Frage gefunden werden: Was ge-
schieht wenn ein Prozess einmal beendet 
ist? 

Tätertaktik und Beweisproblematik

Dass die Tötung wegen angeblicher Ehr-
verletzung in Deutschland (aber auch in 
der Türkei – es trat zum 1. Juni 2005 eine 
entsprechende Gesetzesänderung in Kraft) 
ein Verbrechen ist, wissen die Anstifter zur 
Tat und die Täter. Nicht ohne Grund wer-
den deshalb in  sich immer wieder ähneln-
den Fallkonstellationen unter 18 Jahre alte 
männliche Familienangehörige zur Tat be-
stimmt oder melden sich „freiwillig“. Der zu 
erwartende Strafrahmen ist bei Jugendlichen 
deutlich niedriger (bis zehn Jahre), als bei 
Erwachsenen.  Die Gefahr, bei einer Verurtei-
lung von mehr als drei Jahren Freiheitsent-
zug, aus Deutschland zurück in das Heimat-
land ausgewiesen zu werden, wird billigend 
in Kauf genommen. Zudem besitzen enge 
Familienangehörige, die als Zeugen vor Ge-
richt aussagen sollen, ein Zeugnisverweige-
rungsrecht und müssen sich nicht zu den 
Tatumständen äußern. Dies erschwert die 
Beweisführung in besonderem Maße, da 
Täter, Opfer und Zeugen häufig aus einem 
familiären Umfeld stammen mit der Folge, 
dass Tatabläufe mit den Methoden mo-
dernster Kriminaltechnik mit hoher Wahr-
scheinlichkeit  nachweisbar, die tatsäch-
lichen Hintergründe der Tat und die Motive 
der Täter aber kaum feststellbar sind. 

Opferzeugen, die Anschläge überlebt ha-
ben, leiden nicht selten unter Gewissens-
konflikten, haben Angst, durch ihre Aussage 
der Familie noch – wie sie meinen – mehr 
Schande anzutun und sind deshalb kaum 
bereit, gegen Täter aus dem eigenen Famili-
enclan auszusagen. 

Gewalt gegen Frauen nicht tolerieren

„Ehren“morde werden in Deutschland nicht 
toleriert und sind verboten. Aber kann dies 
auch zum Umdenken bewegen? Wie beim 
Thema Zwangsverheiratung gilt hier auch: 
In den Köpfen muss sich etwas bewegen. 

Zum Abschluss meiner gesamten Ausfüh-
rungen möchte ich den noch amtierenden 
Generalsekretär der UN, Kofi Annan, zitie-
ren: „Wir müssen ein Umfeld schaffen, in 
dem Gewalt gegen Frauen nicht toleriert 
wird … Gewalt gegen Frauen verursacht 
unbeschreibliches Leid, richtet in Familien 
Schaden über Generationen hinweg an und 
lässt Gemeinwesen verarmen. Sie hindert 
Frauen daran, ihr Potential zu nutzen, be-
schneidet das wirtschaftliche Wachstum 
und unterminiert die Entwicklung. Keine 
zivilisierte Gesellschaft kann Gewalt gegen 
Frauen tolerieren.“ … „Diese Geißel zu be-
kämpfen erfordert von uns, eine geistige 
Haltung zu ändern, die so weit verbreitet 
wie hartnäckig ist. Was die Gewalt gegen 
Frauen betrifft, gibt es keinen Grund zur 
Toleranz und keine zulässigen Entschuldi-
gungen.“ 25

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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5.
Vor dem Hintergrund der beiden Vorträge 
von Collin Schubert und Regina Kalthe-
gener, in denen die Probleme vieler von 
Zwangsheirat betroffener Frauen in religiös-
patriarchalisch geprägten Migrantenfamilien 
beschrieben wurden, waren die Tagungsgäs-
te bei der Podiumsdiskussion besonders an 
der Einstellung von Adnan Al-Kabbani inter-
essiert. Er ist ehrenamtlicher Imam des ara-
bisch-islamischen Kulturvereins in Neheim 
und nimmt dort eine vergleichbare Funktion 
eines christlichen Pastors wahr. Er bestritt, 
dass es Probleme dieser Art in seiner Ge-
meinde und seiner Stadt gebe: „Wir ver-
folgen die Meldungen in den Medien über 
Ehrenmorde intensiv, und wir diskutieren 
natürlich in unserer Gemeinde darüber. Ich 
versuche in diesem Zusammenhang vor dem 
religiösen Hintergrund zu erklären, dass die-
se Form der „Ehrenrettung“ nichts mit dem 
islamischen Glauben zu tun hat.“ 

Zwangsheirat und Ehrenmord verstoße 
gegen den Koran, dessen Aussagen und 
Vorstellungen von Familie und Ehre seiner 
Meinung nach mit dem deutschen Gesetz ab-
solut konform seien. „Wenn diese Dinge ge-
schehen, dann in Unwissenheit und falscher 
Interpretation des Korans“, so Al-Kabbani. 
Er versuche, in seiner Arbeit auch Muslime 
zu erreichen, die der islamischen Gemeinde 
nicht angehören und oft in konservativ-pa-
triarchalisch strukturierten Familien leben: 
„Menschen, die ihre Töchter zwingen zu 
heiraten, oder ihre Frauen unterdrücken, 
handeln nicht nach islamischem Glauben.“ 
Seine Aufgabe sei es, ihnen deutlich zu ma-
chen, dass sie durch ihr Handeln Gott, die 
Gesetze des Korans und die Gesetze des 
Landes, in dem sie leben, missachten.“

Für Azime Aydin, die als Vertreterin der 
muslimischen Gemeinde in Meschede an 
der Podiumsdiskussion teilnahm, liegt der 

Schlüssel zur Prävention und Integration in 
der Bildung: „Unsere Kinder brauchen eine 
bessere Ausbildung, denn viele Jugendliche 
wenden sich in Unwissenheit vermeintlich 
alten Traditionen zu, die es so nie gab 
und die sie überhaupt nicht kennen.“ Sie 
wandte sich energisch gegen die öffentliche 
Vorstellung, alle Migrantenfamilien lebten 
in archaischen, hierarchischen Strukturen: 
„Meine Töchter studieren und sie können 
frei entscheiden, wen sie heiraten wollen. 
Ohne beiderseitiges Einverständnis ist eine 
Heirat zwischen muslimischen Männern und 
Frauen nicht möglich.“

Sie räumte allerdings ein, dass dieses Bild 
auch aufgrund der gewollten Abgrenzung 
muslimischer Familien von der deutschen 
Kultur in der Vergangenheit entstanden ist. 
„Die Kritik ist in den muslimischen Gemein-
den inzwischen angekommen“, sagte sie 
und plädierte für ein besseres Miteinander. 
„Wir müssen uns anpassen und den Mut ha-
ben, Dinge anzunehmen.“ Sie nahm aus der 
Podiumsdiskussion für sich klar den Auftrag 
mit, sich in Zukunft an der Integrationsar-
beit zu beteiligen. 

Ulrike Hohmann, die sich in ihrer Funktion 
als Leiterin des Ausländeramtes im Hoch-
sauerlandkreis an der Podiumsdiskussion 
beteiligte, begrüßte die Idee, einen regio-
nalen Integrationsplan zu konzipieren. „Ich 
und meine MitarbeiterInnen arbeiten bereits 
eng mit Justiz und Jugendamt zusammen, 
und sind uns der vielschichtigen Probleme 
von Migrantenfamilien  bewusst.“  Sie geht 
davon aus, dass Frauen aus patriarchalisch 
strukturierten Clans auch im Hochsauer-
landkreis von Zwangsheirat und Ehrenmord 
bedroht sind. „Im Rahmen einer Visa-Ge-
schichte wollte eine junge Frau bspw. ver-
hindern, dass ihr Mann nach Deutschland 
einreisen kann, weil sie zu dieser Heirat 

gezwungen worden war. Sie wollte unter 
keinen Umständen mit ihm zusammenleben 
und hatte Angst.“

Die Berliner Rechtsanwältin Regina Kalthe-
gener wies in diesem Zusammenhang auf 
die Wichtigkeit hin, Netzwerke zu schaffen 
und zu unterstützen, um betroffenen Frau-
en  - und manchmal auch Männern – zu 
helfen. „Wir haben sehr gute Erfahrung 
mit dem Weißen Ring gemacht“, sagte sie 
und machte deutlich, wie wichtig die ver-
trauliche Behandlung von Informationen im 
Zusammenhang mit Zwangsheirat und häus-
licher Gewalt ist. Strukturen schaffen und 
das Problem ernst nehmen, das sei die bes-
te Grundlage, um Betroffenen effektiv hel-
fen zu können. Gleichzeitig warnte sie aber 
auch davor, zuviel zu erwarten: „Selbst, 
wenn alle, die helfen wollen, 
gut vernetzt sind, stößt man 
immer wieder an professio-
nelle Grenzen.“ 

Trotz aller möglichen Maßnah-
men und unter Ausschöpfung 
aller gesetzlichen Möglich-
keiten hatte eine muslimische 
Frau nach der Einreichung der 
Scheidungspapiere ihr Kind an 
den gewalttätigen Vater ver-
loren, so ein Statement aus 
dem Publikum. Kalthegener: „In diesem Fall 
gilt es, die Vorgehensweise noch einmal zu 
überprüfen, um mögliche Fehler im Verfah-
ren zu finden und für den nächsten Fall ge-
wappnet zu sein.“

Auch Collin Schubert warnte vor zu hohen 
Erwartungen an ein regionales Netzwerk: 
„Für alle, die in diesem Bereich arbeiten, ist 
es wichtig anzuerkennen, dass wir Grenzen 
haben. Wir können nicht nur erfolgsorien-
tiert arbeiten und müssen emotionale Dis-
tanz wahren.“ 

Sie setzt große Hoffnungen in die Prä-
ventionsarbeit, zu der ihrer Meinung nach 
der obligatorische Sprachtest und nötige 
Sprachausbildung für alle MigrantInnen 
gehört. „Es kommen Frauen nach Deutsch-
land, die sich im Falle einer Bedrohung 
nicht artikulieren können“, begründet sie 
ihre Forderung. Durch fundierte Deutsch-
kenntnisse könne die Hemmschwelle, 
Beratungsstellen aufzusuchen und Hilfsan-
gebote anzunehmen, wesentlich gesenkt 
werden. 

Regina Kalthegener, Rechtsanwältin, Collin 
Schubert, Dipl.-Psychologin, Ulrike Hoh-
mann, Leiterin des Ausländeramtes HSK, 
Azime Aydin, Sprecherin der muslimischen 
Gemeinde Meschede und Adnan Al-Kabbani, 
ehrenamtlicher Imam des arabisch-isla-
mischen Kulturvereins Neheim stellten sich 
als PodiumsteilnehmerInnen den Fragen 
der Tagungsgäste.

5. Podiumsdiskussion: 

“Du entscheidest, wen du heiratest”
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6.
Workshop I:
Was kann die Justiz, das Rechtssystem 
leisten, welche Ressourcen sind  
auszuschöpfen, welche Forderungen  
zu stellen?

Die TeilnehmerInnen des Workshops unter 
Leitung von Katja Metzler waren hauptsäch-
lich in dem Bereich der Justiz tätig und kamen 
zu folgendem grundsätzlichen Ergebnis: 

Das Rechtssystem ist ausreichend, um be-
drohten Frauen Schutz zu gewähren, sowohl 
repressiv als auch präventiv. Es sei aber 
schon lange ein heikles Thema, dass vor-
handene Gesetze oft nicht angewandt oder 
ausreichend genutzt werden, um Hilfestel-
lung zu leisten. Wichtig sei hier Aufklärung 
über die Rechte vor allem der Frauen durch 
das Jugendamt, Rechtsanwälte oder Bera-
tungsstellen.

Als ein großes Problem wird auch in diesem 
Zusammenhang die Sprachbarriere gese-
hen. Die Teilnehmer fordern deshalb einen 
obligatorischen Deutsch- beziehungsweise 
Integrationskursus im Rahmen des Aufent-
haltsrechts zur Vorschrift zu machen. Sie 
regten außerdem besondere Möglichkeiten 
für von „Ehrenmord“ bedrohte Frauen und 

Männer an, wie zum Beispiel die Schaffung 
rechtlicher Absicherung. Wichtig sei in die-
sem Fall ein kontrollierter Datenfluß: Details 
und Daten müssen in den Behörden bleiben 
und dürfen nicht nach außen dringen.

Die Workshop-Teilnehmer wollen zur Prä-
vention und Aufklärung vor allem die Schu-
len in die Verantwortung nehmen. Lehrer 
haben ihrer Meinung nach den meisten 
und intensivsten Kontakt zu Schülern und 
Schülerinnen aus Migrantenfamilien. Bei 
Problemen brauchten gerade sie Rat, der 
über ein Netzwerk leichter zu erhalten sei. 
Dabei spielt oft folgende Frage eine Rolle: 
Wie schaffen Lehrer und Lehrerinnen den 
Spagat zwischen Elternrechten und den ge-
setzlichen Vorgaben. Beispiel: Wie können 
Lehrer  konservative muslimische Eltern 
dazu bewegen, ihren Töchtern die Teilnah-
me am Sportunterricht zu erlauben?

Workshop II
Welche Integrationsansätze sind  
vorhanden und wie kann eine weitere 
Ausgestaltung  erfolgen, sowie  
umgesetzt werden?

Unter der Leitung von Christiane Beel haben 
sich etwa 20 Tagungsgäste darüber ausge-
tauscht, welche Ansätze zur Prävention und 
Hilfe zum Thema häusliche Gewalt, Zwangs-
heirat und Ehrenmord im Hochsauerland-
kreis bereits vorhanden sind. Sie sammelten 
Ideen sowie Vorschläge und formulierten 
Forderungen, um dem Problem effektiver als 
bisher entgegentreten zu können. 

Dabei wurde deutlich, dass es bereits eine 
Vielzahl von Aktionen, Veranstaltungen und 
Angeboten im Hochsauerland gibt, um Mig-
ranten die Integration zu erleichtern. Die 
Veranstaltung der Kolpingfamilie Meschede 
„Morgenland im Sauerland“, die von der 
FDP-Fraktion im Stadtrat Arnsberg geplante 

Aktion „Integration durch Sport“ und der 
„Interreligiöse Dialog“ des Frauenreferats 
Meschede seien hier nur stellvertretend ge-
nannt. (siehe nachfolgende Liste). 

Die verschiedenen Fachdisziplinen fordern 
eine professionelle Netzwerkarbeit, so dass 
jeder in seinem Arbeitsfeld weiß, was für 
Angebote es sonst noch gibt, an wen man 
sich wenden kann, wo wichtige Informati-
onen auszutauschen und Betroffene weiter 
zu vermitteln sind. Dazu fordern sie zeitnah 
eine spezielle Tagung, um dieses Netzwerk 
zu gründen.

Ein großes Problem sehen die Workshop-
TeilnehmerInnen  in der Kommunikations-
struktur, an der schwerpunktmäßig gear-
beitet werden müsse. So sei die richtige 
Ansprache wichtig, so dass potentiell Be-
troffene oder Interessierte zu Veranstaltun-
gen kommen oder Angebote annehmen. Zur 
Überwindung der Schwellenangst fordern 
sie in diesem Zusammenhang unkompli-
zierte Treffpunkte.

Großes Gewicht wird  der Jugendarbeit bei-
gemessen. So steht die Forderung nach dem 
Erhalt und Ausbau von Jugendfreizeitstätten 
als wichtiger Ort der Integration ganz oben. 
Gefolgt von Informationsveranstaltungen und 
Aktionen an Schulen zum Tagungsthema. 

Angeregt wird außerdem Pädagogik für Er-
wachsene. Es sei unumgänglich, dass Mit-
arbeiter, die beispielsweise in der Erstbera-
tung von Migranten und Migrantinnen tätig 
sind, vor einem auf Erwachsene abgestimm-
ten pädagogischen Hintergrund arbeiten. 

Wichtig ist den TeilnehmerInnen außerdem 
die Feststellung, dass es den Migranten an 
sich nicht gibt. Es sind Menschen verschie-
denster Nationalität mit unterschiedlichem 
oder fehlendem religiösen Hintergrund.

Bereits vorhandene Ansätze:

• Gespräche zwischen Bürgermeister  
und Hodscha, Gemeinde Bestwig

• Sprachkurse für Kinder und Erwachsene 	
Gemeinde Bestwig

• Schulische Förderung in dt.-türkischen 
Gruppen 

• Interreligiöser Dialog des Frauenreferats, 
Meschede

• „Morgenland im Sauerland“ Veranstal-
tung der Kolpingfamilie, Meschede

• „Miteinander statt Nebeneinander“ - 
 Aktion der FDP, Integration durch  
Sport, Arnsberg

• Gastliches Miteinander in Kindergärten/ 
Jugendfreizeitstätten, Empfang der isla-
mischen Gemeinde, Brilon

• Lockerer Treff christlicher und islamischer 
Frauen in Meschede 

• Moscheebesuch der kfd Brilon, 
Brilon/Meschede

• Gruppe deutschsprachiger moslemischer 
Frauen in der Moschee, Meschede

• Aufklärung (Migrations-Erstberatung   
der Caritas) Meschede

• Jugendmigrationsdienst, Arnsberg

Ideen und Forderungen:

• Kommunikation mit AusländerInnen  
und Vertretern

• Teilnahme an Angeboten

• Offener Austausch zwischen  
Nationalitäten und Religionen

• Informationen über Hilfsangebote 
 (Erzieher, Schule, Ärzte)

• Netzwerke für Profis

• Anwesenheitsliste der Teilnehmer und 
Institutionen als erster Schritt zur Bildung 
eines professionellen Netzwerks

• Liste von AnsprechpartnerInnen:  
Wer ist für welche Nation zuständig und 
kann kompetente Auskunft geben

• Information zum Thema in den Schulen

• Menschen, die hier leben, sollten unsere 
Sprache sprechen

• Druck für Migranten erhöhen, an Sprach-
kursen teilzunehmen. Diesen Druck müssen 
auch eigene Landsleute ausüben

• Treffpunkte schaffen für den Dialog

• Erhalt von Jugendfreizeitstätten

6. Gegen Gewalt im Namen der Ehre
Regionalspezifische und – notwendige Maßnahmen sowie Präventionsarbeit
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7.
8.Workshop III

Wie kann Prävention und Hilfe effektiv ge-
staltet werden, um Betroffene zu erreichen? 
Zwangsheirat, Häusliche Gewalt- Ehren-
morde: Erfahrungsaustausch und Auftrag 
an Fachgremien und Aktionskreis!

Unter der Leitung von Bettina Mainzer und  
Sylvia Rogall erörterten die Tagungsteilneh-
merinnen, dass in Gesellschaft, Kultur und 
Politik verstärkt Prozesse des Umdenkens 
und der Auseinandersetzung über Werte, 
Strukturen und ein unzeitgemäßes Rollen-
verständnis vollzogen werden müssen.  

Dazu erscheint es notwendig, zum einen 
sachgerechte Information und Aufklärung zu 
betreiben und zum anderen, Hilfsangebote 
auszubauen und bestehende Strukturen in 
ihrer Bandbreite zu nutzen: 

• Informationen für LehrerInnen, Mädchen 
und Jungen in Schulen

• Präventionsmaßnahmen

• Aufklärungs- und Integrationsarbeit in 
Jugendfreizeitstätten

• Einbezug verschiedenster Fachdisziplinen 
in das Hilfesystem, z.B. Mediziner

• Netzwerke und Angebote für Migran-
tinnen und Migranten, z.B. Sprachkurse, 
Gesprächskreise

• Ausbau bestehender und Schaffung wei-
terer Hilfsangebote

• Definition des Kindeswohlbegriffs

• Konsequente Umsetzung der Gesetze 
durch Polizei und Justiz

• Bekanntmachung von Hilfsmöglichkeiten 
und kompetenten AnsprechpartnerInnen

Als Netzwerk verschiedenster Professionen 
bietet der Aktionskreis eine gute Grundlage 
für die Problematik Zwangsheirat-Häusliche 
Gewalt-Ehrenmord zu sensibilisieren, zu in-
formieren und notwendige Strukturen zu be-
günstigen. Aufträge, die sich aus der Fach-
tagung ergeben, sollen in diesem Rahmen 
reflektiert und weiter thematisiert werden.

Hier hat die Politik ein  wesentliches Ge-

wicht in der Schaffung und Stärkung von 
Hilfssystemen. Ein Austausch mit den Mit-
gliedern des Aktionskreises könnte ein ers-
ter Ansatz sein.

7. Fazit der Fachtagung
Um gegen Gewalt im Namen der Ehre, die 
es unbestreitbar auch im Hochsauerland-
kreis gibt, in Zukunft effektiver vorgehen zu 
können, war die Fachtagung ein wichtiger 
erster Schritt. 

Mit den Vorträgen der Fachreferentinnen 
Kalthegener und Schubert konnten Vorur-
teile revidiert und Klischees aufgebrochen 
werden. Den hochinteressierten Fachleu-
ten aus den verschiedensten Berufsspar-
ten konnten eindrucksvoll Grundlagen und 
mögliche Hilfsansätze vermittelt werden. 

Dabei wurde wiederum deutlich wie hochbri-
sant und zugleich umfassend und schwierig 
die Problematik der Zwangsverheiratungen, 
der Häuslichen Gewalt und der Morde im 
„Namen der Ehre“ zu greifen ist. Entspre-
chend komplex stellt sich auch der Aufbau 
umfassender Problemlösungsstrategien dar. 

In diesem Zusammenhang scheint das pro-
fessionelle Zusammenwirken der verschie-
densten Fachdisziplinen entscheidendes 
Kriterium für einen maßgeblichen Erfolg bei 
der Bekämpfung von Zwangsheirat, Häus-
licher Gewalt und Ehrenmord.

Eine Broschüre und eine Handreichung als  
„Erste Hilfe“ (Kurzinformation) zum Thema 
runden den Auftakt gegen Gewalt im Namen 
der Ehre im Hochsauerlandkreis ab und 
sollen einer breiten Öffentlichkeit der sach-
lichen Auseinandersetzung dienen.

Mit der Fachtagung hat hoffentlich ein kons-
truktiver Prozess der Verständigung zwi-
schen den Kulturen begonnen, von dem be-
troffene Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männer nachhaltig profitieren!
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